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Haushaltssatzung der Gemeinde Chorin für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Bbg-
KVerf) wird nach Beschluss Nr. CH-071/2023 der Gemeindevertretung Chorin 
vom 30.11.2023 und nach Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 
der Gemeinde Chorin für das Haushaltsjahr 2024 durch die Kommunalauf-
sichtsbehörde des Landkreises Barnim vom 17.01.2024 folgende Haushalts-
satzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 

1.  im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

 ordentlichen Erträge auf 4.282.986 EUR
 ordentlichen Aufwendungen auf 4.358.927 EUR

 außerordentlichen Erträge auf 150.000 EUR
 außerordentlichen Aufwendungen auf 30.921 EUR

2.  im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

 Einzahlungen auf 4.066.126 EUR
 Auszahlungen auf 3.856.521 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.826.152 EUR
 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.762.767 EUR

 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 239.974 EUR
 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 85.000 EUR

 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 EUR
 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 8.754 EUR

 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0 EUR
 Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0 EUR

§ 2
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen werden nicht festgesetzt. 

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in 
künftigen Haushaltsjahren werden nicht festgesetzt. 

§ 4
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt 
festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 273 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H.

2. Gewerbesteuer 324 v. H.

§ 5
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
auf 5.000,00 EUR festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt 
einzeln darzustellen sind, wird auf 5.000,00 EUR festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwen-
dungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeinde-
vertretung bedürfen, wird auf 5.000,00 EUR festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden 
bei:
a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 100.000 EUR und 
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 EUR 
 festgesetzt.

Britz, den 23. Januar 2024

Jörg Matthes 
Amtsdirektor
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Hinweis zur Haushaltssatzung der Gemeinde Chorin für das Haushaltsjahr 2024

Jeder kann gemäß § 67 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) während der Geschäftszeiten des Amtes Britz-Chorin-Oderberg 
Einsicht in die Haushaltssatzung der Gemeinde Chorin für das Haushaltsjahr 2024 nehmen.

Britz, den 23. Januar 2024  Jörg Matthes
  Amtsdirektor

Wahlen der Gemeindevertretung der Gemeinde Britz  
und der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters  

der Gemeinde Britz am 9. Juni 2024

Bekanntmachung des Wahlleiters
Vom 1. Februar 2024

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgeset-
zes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der Brandenburgischen Kommu-
nalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt:

I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie die Wahl-
zeit

 Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der 
allgemeinen Kommunalwahlen 2024 vom 17. August 2023 (GVBl. II 
Nr. 57) finden die Wahlen (Hauptwahlen)
– der Gemeindevertretung der Gemeinde Britz, 
– der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen 

Bürgermeisters der Gemeinde Britz,
 am Sonntag, den 9. Juni 2024 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr sowie 

die etwa notwendig werdende Stichwahl
– der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen 

Bürgermeisters der Gemeinde Britz,
 am Sonntag, den 30. Juni 2024 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
 Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales die Wahlter-

mine für die vorgenannten Haupt- und Stichwahlen durch Rechts-
verordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 
BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst 
frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes 
hin:

A. Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Britz
 
1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und Ge-

meindevertreter 
 Es sind insgesamt 12 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertre-

ter zu wählen.

2. Wahlkreise
 Die Gemeindevertretung Britz hat durch Beschluss festgelegt, dass 

im Wahlgebiet ein Wahlkreis besteht.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigun-

gen und Wählergruppen sowie Einzelbewerbenden eingereicht 
werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und 
Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listen-
vereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl 
nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an einer 
Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für 
dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht wer-
den. Sie müssen spätestens bis zum Donnerstag, den 4. April 

2024, 12 Uhr, beim Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes 
Britz-Chorin-Oderberg, Amt Britz-Chorin-Oderberg, Eisenwerkstra-
ße 11, 16230 Britz schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
 Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, 

ist dem Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Britz-Chorin-
Oderberg durch die für das Wahlgebiet zuständigen Organe aller 
am Zusammenschluss Beteiligten spätestens bis zum Donnerstag, 
den 4. April 2024, 12 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung 
der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss bei 
Parteien oder politischen Vereinigungen von mindestens zwei Mit-
gliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darunter 
der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem 
Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertretungsbe-
rechtigten der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5. Inhalt der Wahlvorschläge
5.1 Die Wahlvorschläge sollen nach Vordruckmuster 5a zu § 32 Absatz 

1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, 

den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und 
die Anschrift eines jeden Bewerbenden in erkennbarer Reihen-
folge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereini-
gung den vollständigen Namen der einreichenden Partei oder 
politischen Vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name 
der Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen 
übereinstimmen, den diese im Lande führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der ein-
reichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese; aus dem Namen muss hervorgehen, dass 
es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name und die etwa-
ige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder 
politischen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthal-
ten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der 
Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch diese; zusätzlich sind die Namen und, sofern vorhan-
den, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, 
politischen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes.
 Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden darf nur 

die unter Buchstabe a und e bezeichneten Angaben enthalten.
5.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen 

Bewerbenden enthalten und darf höchstens insgesamt 18 Bewerben-
de enthalten.
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5.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommu-
nikationsanschluss der Vertrauensperson und der stellvertreten-
den Vertrauensperson enthalten. Als Vertrauensperson kann auch 
eine Bewerbende oder ein Bewerbender benannt werden. Soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson 
und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entge-
genzunehmen.

5.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung 
muss von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet 
zuständigen Vorstandes, darunter der oder dem Vorsitzenden oder 
einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. 
Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberech-
tigung ist auf mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag 
einer Listenvereinigung muss von jeder an ihr beteiligten Partei, 
politischen Vereinigung und Wählergruppe entsprechend unterzeich-
net sein. Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerben-
den muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein.

5.5 Wichtige Beschränkungen
 Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvorschlag für 

die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Britz benannt sein. 
Die oder der Bewerbende auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf 
nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem eigenen 
Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

6. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerbende oder 
Bewerbender

6.1 Die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender auf einem Wahl-
vorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe 
oder Listenvereinigung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die oder der Bewerbende muss gemäß § 11 BbgKWahlG 

wählbar sein.
b) Die oder der Bewerbende muss durch eine Versammlung 

zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG 
bestimmt worden sein (siehe Nummer 7).

c) Die oder der Bewerbende muss der Benennung auf dem 
Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist 
nach dem Vordruckmuster 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 Bb-
gKWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Partei 
eingereicht, hat die oder der Bewerbende in der Zustimmungser-
klärung zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften anzugeben 
oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist.

 Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen gelten ferner 
für Einzelbewerbende.

6.2 Zur Wählbarkeit
6.2.1 Wählbarkeit von Deutschen
 Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im 

Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die
– am 9. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
– seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
 Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG 

nicht wählbar, wenn sie oder er
– infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
– sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 

des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus 
befindet oder

– infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

6.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern
 Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle Staatsan-

gehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die
– am 9. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
– seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

 Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 
BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
– infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
– sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 

des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus 
befindet,

– infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt oder

– infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung 
im Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.

6.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerbende und für jeden 
Bewerbenden eine Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Vor-
druckmuster 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 BbgKWahlV einzurei-
chen, dass die oder der vorgeschlagene Bewerbende wählbar ist.

 Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustim-
mung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der Bescheini-
gung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an Eides statt 
nach dem Vordruckmuster 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgK-
WahlV über ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass 
sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen sind.

7. Zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG
7.1 Die Bewerbenden einer Partei oder politischen Vereinigung 

und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeit-
punkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlbe-
rechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in 
geheimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mitgliederver-
sammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von 
den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). 

7.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine 
Organisation hat, können die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge 
auch durch die im gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten Mitglie-
der der Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte 
oder durch die für die Wahl zum Kreistag des Landkreises Barnim 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung 
oder deren Delegierte bestimmt werden.

7.3 Die Bewerbenden einer Wählergruppe sowie ihre Reihenfolge 
müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammen-
tritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wähler-
gruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versammlung 
der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet 
wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger (Anhänge-
rinnen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch durch 
Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen 
und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). Die 
Ausführungen zu Nummer 7.2 gelten für mitgliedschaftlich orga-
nisierte Wählergruppen entsprechend.

7.4 Die Bewerbenden einer Listenvereinigung sowie ihre Reihen-
folge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- oder Delegierten-
versammlung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im 
Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

7.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und An-
hänger oder Delegierten von dem zuständigen Vorstand der Partei 
oder politischen Vereinigung oder der oder dem Vertretungsberech-
tigten der Wählergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist 
entweder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.

7.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberech-
tigte Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime Wahl der 
Bewerbenden sowie der Delegierten für die Delegiertenversamm-
lung vorschlagsberechtigt. Den Bewerbenden ist Gelegenheit zu 
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geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener 
Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen sich mindestens drei 
Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der Ab-
stimmung beteiligen.

7.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder Delegier-
tenversammlung ist eine Niederschrift nach dem Vordruckmuster 
9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem 
Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, 
der Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, die 
Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger 
oder Delegierten sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervorge-
hen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung 
und zwei von der Versammlung hierzu bestimmte Teilneh-
merinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die 
gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokratische Aufstel-
lung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 BbgK-
WahlG beachtet worden sind.

8. Unterstützungsunterschriften
8.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschrif-

ten
8.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen, 

die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im 20. Deutschen Bundestag oder im 7. Landtag Brandenburg 
durch mindestens eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete 
oder durch mindestens einen im Land Brandenburg gewählten Abge-
ordneten oder im Kreistag des Landkreises Barnim durch mindestens 
eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens einen Kreistags-
abgeordneten oder in der Gemeindevertretung Britz durch mindes-
tens eine Gemeindevertreterin oder durch mindestens einen Gemein-
devertreter seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit. 

8.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 21. August 2023 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des Land-
kreises Barnim durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder 
durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der Gemein-
devertretung Britz durch mindestens eine Gemeindevertreterin oder 
durch mindestens einen Gemeindevertreter seit der letzten Wahl 
ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unter-
stützungsunterschriften befreit.

8.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für 
Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten 
Gruppierungen wenigstens eine der in Nummer 8.1.1 oder 8.1.2 ge-
nannten Voraussetzungen für die Befreiung von diesem Erfordernis 
erfüllt.

8.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerbenden, die am 21. August 
2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkrei-
ses Barnim oder in der Gemeindevertretung Britz vertreten sind, sind 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit. 

8.1.5 Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der ehrenamtliche 
Bürgermeister der Wahl zur Gemeindevertretung Britz, so ist auch die 
Partei, politische Vereinigung oder Wählergruppe, für die sie oder er 
bei der Wahl zur Gemeindevertretung Britz antritt, von dem Erfordernis 
von Unterstützungsunterschriften befreit, wenn sie oder er aufgrund ei-
nes Wahlvorschlages dieser Partei, politischen Vereinigung oder Wähl-
ergruppe zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder zum ehrenamtlichen 
Bürgermeister der Gemeinde Britz gewählt worden ist. 

8.2 Wichtige Hinweise
8.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer 

Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer oder eines Einzelbe-
werbenden, die oder der nach der vorstehenden Nummer 8.1 von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, 
sind mindestens 5 Unterstützungsunterschriften von im Wahlgebiet 
wahlberechtigten Personen beizufügen.

8.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahl-
berechtigten Person ist spätestens bis Mittwoch, den 3. April 

2024, 16 Uhr, bei der Wahlbehörde, Amt Britz-Chorin-Oder-
berg, Raum 1.20, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz, zu leisten. Die 
Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im 
Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder einer anderen zur 
Beglaubigung von Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet 
werden. Die hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Un-
terschriftenlisten (siehe Nummer 8.2.3) sind der Wahlbehörde, 
Amt Britz-Chorin-Oderberg, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz spä-
testens bis Mittwoch, den 3. April 2024, 16 Uhr, vorzulegen. Die 
erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf den von mir 
aufgelegten oder ausgegebenen amtlichen Formblättern für 
Unterschriftenlisten nach dem Vordruckmuster 6 zu § 32 Absatz 
4 Nummer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu 
erbringen:

8.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvor-
schlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, Amt Britz-Chorin-
Oderberg, Raum 1.20, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz aufgelegt. 
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift 
einer jeden und eines jeden Bewerbenden in erkennbarer 
Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim Wahlvorschlag einer 
Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listen-
vereinigung deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, anzugeben. Außerdem hat der Wahlvor-
schlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, dass die 
Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG be-
stimmt worden sind oder eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Bestimmung der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge vorzule-
gen. Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner 
auch die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der 
an ihr beteiligten Gruppierungen anzugeben. Beim Wahlvorschlag 
einer oder eines Einzelbewerbenden ist die Bezeichnung „Einzel-
wahlvorschlag“ anzugeben. Auf Anforderung des Wahlvorschlags-
trägers werde ich unter den vorgenannten Voraussetzungen auch 
amtliche Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags bei 
einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen 
Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder bei 
einer anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

8.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wähler-
gruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung 
der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstützungsunterschrif-
ten sind ungültig.

8.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag 
für die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Britz unterzeich-
nen. Hat eine Person für diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag 
unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl geleisteten 
Unterstützungsunterschriften ungültig.

8.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gege-
ben sein. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewer-
benden selbst ist unzulässig.

8.2.7 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt 
und Anschrift der unterzeichnenden Person sowie das Datum der Un-
terschriftsleistung anzugeben. Die unterzeichnende Person hat sich 
vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger 
Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

8.2.8 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinde-
rung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Per-
son ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die Unterschrifts-
leistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer 
Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, 
kann auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor 
einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der An-
trag kann bis Montag, den 1. April 2024, 16 Uhr, schriftlich bei der 
Wahlbehörde gestellt werden.



| 6 | AmtsblAtt für dAs Amt britz-Chorin-oderberg Ausgabe 2 | 23. Februar 2024

8.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen 
und Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf der von 
mir aufgelegten oder ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu 
vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum Zeitpunkt ihrer Unterschrifts-
leistung wahlberechtigt sind. 

9. Mängelbeseitigung
 Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 4. April 2024, 12 Uhr, können 

Mängel, die sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerbenden be-
ziehen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschrif-
ten nicht mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die oder 
der Bewerbende so mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder seine 
Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der 
Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entscheidung über die 
Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt 
werden.

10. Zulassung der Wahlvorschläge
 Der Wahlausschuss beschließt am 9. April 2024, 15 Uhr in öffent-

licher Sitzung im Rathaus, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz über die 
Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG 
sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehren-
amtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Britz

 Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 5.1, 5.3 und 5.4, 6, 7, 9 
und 10 zur Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde Britz gelten 
für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamt-
lichen Bürgermeisters der Gemeinde Britz mit folgenden Maßgaben 
sinngemäß:

1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Vordruckmuster 5b zu § 33 
Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir eingereicht werden. Jeder 
Wahlvorschlag darf nur eine Bewerbende oder einen Bewerbenden 

enthalten. Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvor-
schlag für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters benannt sein. Die oder der Bewer-
bende auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer 
anderen Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser 
Wahl antritt.

2. Die Zustimmung der oder des Bewerbenden zu ihrer oder seiner Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag ist nach dem Vordruckmuster 7b zu 
§ 33 Absatz 2 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben. 

3. Die Niederschrift über die Bestimmung der oder des Bewerbenden 
ist nach dem Vordruckmuster 9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgK-
WahlV zu fertigen.

4. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt nicht für den 
Amtsinhaber.

 
5. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer 

Wählergruppe, einer Listen-vereinigung oder einer oder eines Einzel-
bewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungs-
unterschriften nach § 70 Absatz 5 BbgKWahlG nicht befreit ist, sind 
mindestens 24 Unterstützungsunterschriften beizufügen. Im Übrigen 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.1.1 bis 8.1.4, 
8.2.2 bis 8.2.5 und 8.2.7 bis 8.2.9 sinngemäß.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
 Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordru-

cke werden von mir beschafft und können bei mir angefordert wer-
den.

Der Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Britz-Chorin-Oderberg
John Wrana

Wahlen der Gemeindevertretung der Gemeinde Chorin, der ehrenamtlichen Bürgermeisterin 
oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Chorin und der Ortsbeiräte  

in den Ortsteilen Brodowin, Chorin, Golzow, Neuehütte, Sandkrug, Senftenhütte und Serwest 
am 9. Juni 2024

Bekanntmachung des Wahlleiters
Vom 1. Februar 2024

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgeset-
zes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der Brandenburgischen Kommu-
nalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt:

I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie die Wahl-
zeit

 Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der 
allgemeinen Kommunalwahlen 2024 vom 17. August 2023 (GVBl. II 
Nr. 57) finden die Wahlen (Hauptwahlen)
– der Gemeindevertretung der Gemeinde Chorin, 
– der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen 

Bürgermeisters der Gemeinde Chorin,
– des Ortsbeirates des Ortsteils Brodowin,
– des Ortsbeirates des Ortsteils Chorin,
– des Ortsbeirates des Ortsteils Golzow,
– des Ortsbeirates des Ortsteils Neuehütte,
– des Ortsbeirates des Ortsteils Sandkrug,
– des Ortsbeirates des Ortsteils Senftenhütte,
– des Ortsbeirates des Ortsteils Serwest

 am Sonntag, den 9. Juni 2024 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr sowie 
die etwa notwendig werdende Stichwahl
– der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen 

Bürgermeisters der Gemeinde Chorin,
 am Sonntag, den 30. Juni 2024 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
 Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales die Wahlter-

mine für die vorgenannten Haupt- und Stichwahlen durch Rechts-
verordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 
BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst 
frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes 
hin:

A. Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Chorin
 
1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und Ge-

meindevertreter 
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 Es sind insgesamt 12 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertre-
ter zu wählen.

2. Wahlkreise
 Die Gemeindevertretung Chorin hat durch Beschluss festgelegt, dass 

im Wahlgebiet ein Wahlkreis besteht.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigun-

gen und Wählergruppen sowie Einzelbewerbenden eingereicht 
werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und 
Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listen-
vereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl 
nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an einer 
Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für 
dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht wer-
den. Sie müssen spätestens bis zum Donnerstag, den 4. April 
2024, 12 Uhr, beim Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes 
Britz-Chorin-Oderberg, Amt Britz-Chorin-Oderberg, Eisenwerkstra-
ße 11, 16230 Britz schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
 Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, 

ist dem Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Britz-Chorin-
Oderberg durch die für das Wahlgebiet zuständigen Organe aller 
am Zusammenschluss Beteiligten spätestens bis zum Donnerstag, 
den 4. April 2024, 12 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung 
der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss bei 
Parteien oder politischen Vereinigungen von mindestens zwei Mit-
gliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darunter 
der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem 
Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertretungsbe-
rechtigten der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5. Inhalt der Wahlvorschläge
5.1 Die Wahlvorschläge sollen nach Vordruckmuster 5a zu § 32 Absatz 

1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, 

den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und 
die Anschrift eines jeden Bewerbenden in erkennbarer Reihen-
folge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereini-
gung den vollständigen Namen der einreichenden Partei oder 
politischen Vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name 
der Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen 
übereinstimmen, den diese im Lande führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der ein-
reichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese; aus dem Namen muss hervorgehen, dass 
es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name und die etwa-
ige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder 
politischen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthal-
ten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der 
Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch diese; zusätzlich sind die Namen und, sofern vorhan-
den, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, 
politischen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes.
 Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden darf nur 

die unter Buchstabe a und e bezeichneten Angaben enthalten.
5.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen 

Bewerbenden enthalten und darf höchstens insgesamt 18 Bewerben-
de enthalten.

5.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommu-
nikationsanschluss der Vertrauensperson und der stellvertreten-
den Vertrauensperson enthalten. Als Vertrauensperson kann auch 
eine Bewerbende oder ein Bewerbender benannt werden. Soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson 
und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entge-
genzunehmen.

5.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung 
muss von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet 
zuständigen Vorstandes, darunter der oder dem Vorsitzenden oder 
einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. 
Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberech-
tigung ist auf mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag 
einer Listenvereinigung muss von jeder an ihr beteiligten Partei, 
politischen Vereinigung und Wählergruppe entsprechend unterzeich-
net sein. Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerben-
den muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein.

5.5 Wichtige Beschränkungen
 Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvorschlag für 

die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Chorin benannt 
sein. Die oder der Bewerbende auf dem Wahlvorschlag einer Partei 
darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem eigenen 
Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

6. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerbende oder 
Bewerbender

6.1 Die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender auf einem Wahl-
vorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe 
oder Listenvereinigung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die oder der Bewerbende muss gemäß § 11 BbgKWahlG 

wählbar sein.
b) Die oder der Bewerbende muss durch eine Versammlung 

zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG 
bestimmt worden sein (siehe Nummer 7).

c) Die oder der Bewerbende muss der Benennung auf dem 
Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist 
nach dem Vordruckmuster 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 Bb-
gKWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Partei 
eingereicht, hat die oder der Bewerbende in der Zustimmungser-
klärung zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften anzugeben 
oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist.

 Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen gelten ferner 
für Einzelbewerbende.

6.2 Zur Wählbarkeit
6.2.1 Wählbarkeit von Deutschen
 Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im 

Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die
– am 9. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
– seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
 Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG 

nicht wählbar, wenn sie oder er
– infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
– sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 

des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus 
befindet oder

– infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

6.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern
 Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle Staatsan-

gehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die
– am 9. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
– seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
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 Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 
BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
– infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
– sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 

des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus 
befindet,

– infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt oder

– infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung 
im Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.

6.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerbende und für jeden 
Bewerbenden eine Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Vor-
druckmuster 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 BbgKWahlV einzurei-
chen, dass die oder der vorgeschlagene Bewerbende wählbar ist.

 Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustim-
mung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der Bescheini-
gung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an Eides statt 
nach dem Vordruckmuster 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgK-
WahlV über ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass 
sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen sind.

7. Zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG
7.1 Die Bewerbenden einer Partei oder politischen Vereinigung 

und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeit-
punkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlbe-
rechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in 
geheimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mitgliederver-
sammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von 
den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). 

7.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine 
Organisation hat, können die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge 
auch durch die im gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten Mitglie-
der der Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte 
oder durch die für die Wahl zum Kreistag des Landkreises Barnim 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung 
oder deren Delegierte bestimmt werden.

7.3 Die Bewerbenden einer Wählergruppe sowie ihre Reihenfolge 
müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammen-
tritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wähler-
gruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versammlung 
der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet 
wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger (Anhänge-
rinnen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch durch 
Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen 
und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). Die 
Ausführungen zu Nummer 7.2 gelten für mitgliedschaftlich orga-
nisierte Wählergruppen entsprechend.

7.4 Die Bewerbenden einer Listenvereinigung sowie ihre Reihen-
folge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- oder Delegierten-
versammlung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im 
Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

7.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und An-
hänger oder Delegierten von dem zuständigen Vorstand der Partei 
oder politischen Vereinigung oder der oder dem Vertretungsberech-
tigten der Wählergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist 
entweder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.

7.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberech-
tigte Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime Wahl der 
Bewerbenden sowie der Delegierten für die Delegiertenversamm-
lung vorschlagsberechtigt. Den Bewerbenden ist Gelegenheit zu 

geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener 
Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen sich mindestens drei 
Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der Ab-
stimmung beteiligen.

7.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder Delegier-
tenversammlung ist eine Niederschrift nach dem Vordruckmuster 
9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem 
Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, 
der Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, die 
Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger 
oder Delegierten sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervorge-
hen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung 
und zwei von der Versammlung hierzu bestimmte Teilneh-
merinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die 
gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokratische Aufstel-
lung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 BbgK-
WahlG beachtet worden sind.

8. Unterstützungsunterschriften
8.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschrif-

ten
8.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen, 

die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im 20. Deutschen Bundestag oder im 7. Landtag Brandenburg 
durch mindestens eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete 
oder durch mindestens einen im Land Brandenburg gewählten Abge-
ordneten oder im Kreistag des Landkreises Barnim durch mindestens 
eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens einen Kreistags-
abgeordneten oder in der Gemeindevertretung Chorin durch mindes-
tens eine Gemeindevertreterin oder durch mindestens einen Gemein-
devertreter seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit. 

8.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 21. August 2023 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des 
Landkreises Barnim durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete 
oder durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der 
Gemeindevertretung Chorin durch mindestens eine Gemeindevertre-
terin oder durch mindestens einen Gemeindevertreter seit der letzten 
Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit.

8.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für 
Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten 
Gruppierungen wenigstens eine der in Nummer 8.1.1 oder 8.1.2 ge-
nannten Voraussetzungen für die Befreiung von diesem Erfordernis 
erfüllt.

8.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerbenden, die am 21. August 
2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkrei-
ses Barnim oder in der Gemeindevertretung Chorin vertreten sind, 
sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit. 

8.1.5 Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der ehrenamtli-
che Bürgermeister der Wahl zur Gemeindevertretung Chorin, so ist 
auch die Partei, politische Vereinigung oder Wählergruppe, für die 
sie oder er bei der Wahl zur Gemeindevertretung Chorin antritt, von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit, wenn sie 
oder er aufgrund eines Wahlvorschlages dieser Partei, politischen 
Vereinigung oder Wählergruppe zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin 
oder zum ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Chorin ge-
wählt worden ist.

8.2 Wichtige Hinweise
8.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer 

Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer oder eines Einzelbe-
werbenden, die oder der nach der vorstehenden Nummer 8.1 von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, 
sind mindestens 5 Unterstützungsunterschriften von im Wahlgebiet 
wahlberechtigten Personen beizufügen.
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8.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahlbe-
rechtigten Person ist spätestens bis Mittwoch, den 3. April 2024, 
16 Uhr, bei der Wahlbehörde, Amt Britz-Chorin-Oderberg, Raum 
1.20, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz, zu leisten. Die Unterstützungs-
unterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin 
oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer 
Notarin oder einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung 
von Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden. Die 
hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Unterschriften-
listen (siehe Nummer 8.2.3) sind der Wahlbehörde, Amt Britz-
Chorin-Oderberg, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz spätestens bis 
Mittwoch, den 3. April 2024, 16 Uhr, vorzulegen. Die erforderlichen 
Unterstützungsunterschriften sind auf den von mir aufgelegten 
oder ausgegebenen amtlichen Formblättern für Unterschrif-
tenlisten nach dem Vordruckmuster 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 
BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:

8.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvor-
schlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, Amt Britz-Chorin-
Oderberg, Raum 1.20, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz aufgelegt. 
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift 
einer jeden und eines jeden Bewerbenden in erkennbarer 
Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim Wahlvorschlag einer 
Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listen-
vereinigung deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, anzugeben. Außerdem hat der Wahlvor-
schlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, dass die 
Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG be-
stimmt worden sind oder eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Bestimmung der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge vorzule-
gen. Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner 
auch die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der 
an ihr beteiligten Gruppierungen anzugeben. Beim Wahlvorschlag 
einer oder eines Einzelbewerbenden ist die Bezeichnung „Einzel-
wahlvorschlag“ anzugeben. Auf Anforderung des Wahlvorschlags-
trägers werde ich unter den vorgenannten Voraussetzungen auch 
amtliche Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags bei 
einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen 
Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder bei 
einer anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

8.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wähler-
gruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung 
der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstützungsunterschrif-
ten sind ungültig.

8.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag 
für die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Chorin unter-
zeichnen. Hat eine Person für diese Wahl mehr als einen Wahlvor-
schlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl geleis-
teten Unterstützungsunterschriften ungültig.

8.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gege-
ben sein. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewer-
benden selbst ist unzulässig.

8.2.7 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt 
und Anschrift der unterzeichnenden Person sowie das Datum der Un-
terschriftsleistung anzugeben. Die unterzeichnende Person hat sich 
vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger 
Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

8.2.8 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinde-
rung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Per-
son ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die Unterschrifts-
leistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer 
Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, 
kann auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor 
einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der An-
trag kann bis Montag, den 1. April 2024, 16 Uhr, schriftlich bei der 
Wahlbehörde gestellt werden.

8.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen 
und Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf der von 
mir aufgelegten oder ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu 
vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum Zeitpunkt ihrer Unterschrifts-
leistung wahlberechtigt sind. 

9. Mängelbeseitigung
 Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 4. April 2024, 12 Uhr, können 

Mängel, die sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerbenden be-
ziehen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschrif-
ten nicht mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die oder 
der Bewerbende so mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder seine 
Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der 
Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entscheidung über die 
Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt 
werden.

10. Zulassung der Wahlvorschläge
 Der Wahlausschuss beschließt am 9. April 2024, 15 Uhr in öffent-

licher Sitzung im Rathaus, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz über die 
Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG 
sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehren-
amtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Chorin

 Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 5.1, 5.3 und 5.4, 6, 
7, 9 und 10 zur Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde Chorin 
gelten für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Chorin mit folgenden 
Maßgaben sinngemäß:

1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Vordruckmuster 5b zu § 33 
Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir eingereicht werden. Jeder 
Wahlvorschlag darf nur eine Bewerbende oder einen Bewerbenden 
enthalten. Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvor-
schlag für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters benannt sein. Die oder der Bewer-
bende auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer 
anderen Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser 
Wahl antritt.

2. Die Zustimmung der oder des Bewerbenden zu ihrer oder seiner Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag ist nach dem Vordruckmuster 7b zu 
§ 33 Absatz 2 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben. 

3. Die Niederschrift über die Bestimmung der oder des Bewerbenden 
ist nach dem Vordruckmuster 9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgK-
WahlV zu fertigen.

4. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt nicht für den 
Amtsinhaber.

5. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer 
Wählergruppe, einer Listen-vereinigung oder einer oder eines Einzel-
bewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungs-
unterschriften nach § 70 Absatz 5 BbgKWahlG nicht befreit ist, sind 
mindestens 24 Unterstützungsunterschriften beizufügen. Im Übrigen 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.1.1 bis 8.1.4, 
8.2.2 bis 8.2.5 und 8.2.7 bis 8.2.9 sinngemäß.

C. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Brodowin

 Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 5.1, 5.3 bis 5.5, 
6, 7.1, 7.3 bis 7.7, 9 und 10 zur Wahl der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Chorin gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Brodowin mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Brodowin ist 
das Gebiet dieses Ortsteils.

 Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.
2. Es sind insgesamt 3 Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
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3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen 
Bewerbenden enthalten.

 Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 6 Bewerbende ent-
halten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind 
und im Ortsteil Brodowin ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt haben.

5. Die in der Gemeinde Chorin wahlberechtigten Mitglieder der Partei, 
politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte 
können auch die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge für die Wahl 
zum Ortsbeirat des Ortsteils Brodowin bestimmen, sofern die Anzahl 
der im Ortsteil Brodowin wahlberechtigten Mitglieder der Partei, 
politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst 
die Anzahl der in der Gemeinde Chorin wahlberechtigten Mitglieder 
nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 7.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, einer oder eines 
Einzelbewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unter-
stützungsunterschriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Un-
terstützungsunterschriften beizufügen. Von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen 
Vereinigungen und Wählergruppen befreit, die am 21. August 2023 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des 
Ortsteils Brodowin durch mindestens ein Mitglied seit der letzten 
Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt für Einzel-
bewerbende, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbei-
rat Brodowin vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn 
mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs 
genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen 
zu Buchstabe A Nummer 8.1.1 bis 8.1.4, 8.2.2 bis 8.2.5 und 8.2.7 bis 
8.2.9 sinngemäß.

D. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Chorin

 Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 5.1, 5.3 bis 5.5, 
6, 7.1, 7.3 bis 7.7, 9 und 10 zur Wahl der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Chorin gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Chorin mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Chorin ist das 
Gebiet dieses Ortsteils.

 Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.
2. Es sind insgesamt 3 Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen 

Bewerbenden enthalten.
 Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 6 Bewerbende ent-

halten.
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind 

und im Ortsteil Chorin ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben.

5. Die in der Gemeinde Chorin wahlberechtigten Mitglieder der Partei, 
politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte 
können auch die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge für die Wahl 
zum Ortsbeirat des Ortsteils Chorin bestimmen, sofern die Anzahl der 
im Ortsteil Chorin wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen 
Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mit-
gliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl 
der in der Gemeinde Chorin wahlberechtigten Mitglieder nicht für 
die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 7.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer oder eines 
Einzelbewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unter-
stützungsunterschriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Un-
terstützungsunterschriften beizufügen. Von dem Erfordernis von 

Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen 
Vereinigungen und Wählergruppen befreit, die am 21. August 2023 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des 
Ortsteils Chorin durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl 
ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt für Einzelbewer-
bende, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Chorin 
vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine 
der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraus-
setzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A 
Nummer 8.1.1 bis 8.1.4, 8.2.2 bis 8.2.5 und 8.2.7 bis 8.2.9 sinnge-
mäß.

E. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Golzow

 Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 5.1, 5.3 bis 5.5, 
6, 7.1, 7.3 bis 7.7, 9 und 10 zur Wahl der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Chorin gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Golzow mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Golzow ist das 
Gebiet dieses Ortsteils.

 Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.
2. Es sind insgesamt 3 Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen 

Bewerbenden enthalten.
 Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 6 Bewerbende ent-

halten.
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind 

und im Ortsteil Golzow ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben.

5. Die in der Gemeinde Chorin wahlberechtigten Mitglieder der Partei, 
politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte 
können auch die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge für die Wahl 
zum Ortsbeirat des Ortsteils Golzow bestimmen, sofern die Anzahl 
der im Ortsteil Golzow wahlberechtigten Mitglieder der Partei, poli-
tischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer 
Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die An-
zahl der in der Gemeinde Chorin wahlberechtigten Mitglieder nicht 
für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten 
die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 7.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, einer oder eines 
Einzelbewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unter-
stützungsunterschriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Un-
terstützungsunterschriften beizufügen. Von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen 
Vereinigungen und Wählergruppen befreit, die am 21. August 
2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat 
des Ortsteils Golzow durch mindestens ein Mitglied seit der letzten 
Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt für Ein-
zelbewerbende, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Orts-
beirat Golzow vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn 
mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs 
genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen 
zu Buchstabe A Nummer 8.1.1 bis 8.1.4, 8.2.2 bis 8.2.5 und 8.2.7 bis 
8.2.9 sinngemäß.

F. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Neuehütte

 Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 5.1, 5.3 bis 5.5, 
6, 7.1, 7.3 bis 7.7, 9 und 10 zur Wahl der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Chorin gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Neuehütte mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Neuehütte ist 
das Gebiet dieses Ortsteils.

 Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.
2. Es sind insgesamt 3 Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
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3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen 
Bewerbenden enthalten.

 Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 6 Bewerbende ent-
halten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind 
und im Ortsteil Neuehütte ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt haben.

5. Die in der Gemeinde Chorin wahlberechtigten Mitglieder der Partei, 
politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte 
können auch die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge für die Wahl 
zum Ortsbeirat des Ortsteils Neuehütte bestimmen, sofern die Anzahl 
der im Ortsteil Neuehütte wahlberechtigten Mitglieder der Partei, 
politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst 
die Anzahl der in der Gemeinde Chorin wahlberechtigten Mitglieder 
nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 7.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag sind keine Unterstützungsunterschriften beizu-
fügen.

G. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Sandkrug

 Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 5.1, 5.3 bis 5.5, 
6, 7.1, 7.3 bis 7.7, 9 und 10 zur Wahl der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Chorin gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Sandkrug mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Sandkrug ist 
das Gebiet dieses Ortsteils.

 Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.
2. Es sind insgesamt 3 Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen 

Bewerbenden enthalten.
 Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 6 Bewerbende ent-

halten.
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind 

und im Ortsteil Sandkrug ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt haben.

5. Die in der Gemeinde Chorin wahlberechtigten Mitglieder der Partei, 
politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte 
können auch die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge für die Wahl 
zum Ortsbeirat des Ortsteils Sandkrug bestimmen, sofern die Anzahl 
der im Ortsteil Sandkrug wahlberechtigten Mitglieder der Partei, 
politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst 
die Anzahl der in der Gemeinde Chorin wahlberechtigten Mitglieder 
nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 7.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer oder eines 
Einzelbewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unter-
stützungsunterschriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Un-
terstützungsunterschriften beizufügen. Von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen 
Vereinigungen und Wählergruppen befreit, die am 21. August 2023 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des 
Ortsteils Sandkrug durch mindestens ein Mitglied seit der letzten 
Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt für Einzel-
bewerbende, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbei-
rat Sandkrug vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn 
mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs 
genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen 
zu Buchstabe A Nummer 8.1.1 bis 8.1.4, 8.2.2 bis 8.2.5 und 8.2.7 bis 
8.2.9 sinngemäß.

H. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Senftenhütte

 Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 5.1, 5.3 bis 5.5, 
6, 7.1, 7.3 bis 7.7, 9 und 10 zur Wahl der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Chorin gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Senftenhütte mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Senftenhütte 
ist das Gebiet dieses Ortsteils.

 Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.
2. Es sind insgesamt 3 Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen 

Bewerbenden enthalten.
 Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 6 Bewerbende ent-

halten.
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind 

und im Ortsteil Senftenhütte ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Gemeinde Chorin wahlberechtigten Mitglieder der Partei, 
politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte 
können auch die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge für die Wahl 
zum Ortsbeirat des Ortsteils Senftenhütte bestimmen, sofern die 
Anzahl der im Ortsteil Senftenhütte wahlberechtigten Mitglieder 
der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, 
dass selbst die Anzahl der in der Gemeinde Chorin wahlberechtigten 
Mitglieder nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung 
ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 7.2 ent-
sprechend.

6. Dem Wahlvorschlag sind keine Unterstützungsunterschriften beizu-
fügen.

I. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Serwest

 Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 5.1, 5.3 bis 5.5, 
6, 7.1, 7.3 bis 7.7, 9 und 10 zur Wahl der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Chorin gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Serwest mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Serwest ist das 
Gebiet dieses Ortsteils.

 Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.
2. Es sind insgesamt 3 Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen 

Bewerbenden enthalten.
 Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 6 Bewerbende ent-

halten.
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind 

und im Ortsteil Serwest ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt haben.

5. Die in der Gemeinde Chorin wahlberechtigten Mitglieder der Partei, 
politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte 
können auch die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge für die Wahl 
zum Ortsbeirat des Ortsteils Serwest bestimmen, sofern die Anzahl 
der im Ortsteil Serwest wahlberechtigten Mitglieder der Partei, poli-
tischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer 
Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die An-
zahl der in der Gemeinde Chorin wahlberechtigten Mitglieder nicht 
für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten 
die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 7.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer oder eines 
Einzelbewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unter-
stützungsunterschriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Un-
terstützungsunterschriften beizufügen. Von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen 
Vereinigungen und Wählergruppen befreit, die am 21. August 2023 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des 
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Ortsteils Serwest durch mindestens ein Mitglied seit der letzten 
Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt für Ein-
zelbewerbende, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Orts-
beirat Serwest vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn 
mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs 
genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen 
zu Buchstabe A Nummer 8.1.1 bis 8.1.4, 8.2.2 bis 8.2.5 und 8.2.7 bis 
8.2.9 sinngemäß.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
 Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordru-

cke werden von mir beschafft und können bei mir angefordert wer-
den.

Der Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Britz-Chorin-Oderberg
John Wrana

Wahlen der Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenfinow  
und der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters  

der Gemeinde Hohenfinow am 9. Juni 2024

Bekanntmachung des Wahlleiters
Vom 1. Februar 2024

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgeset-
zes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der Brandenburgischen Kommu-
nalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt:

I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie die Wahl-
zeit

 Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der 
allgemeinen Kommunalwahlen 2024 vom 17. August 2023 (GVBl. II 
Nr. 57) finden die Wahlen (Hauptwahlen)
– der Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenfinow, 
– der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen 

Bürgermeisters der Gemeinde Hohenfinow,
 am Sonntag, den 9. Juni 2024 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr sowie 

die etwa notwendig werdende Stichwahl
– der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen 

Bürgermeisters der Gemeinde Hohenfinow,
 am Sonntag, den 30. Juni 2024 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
 Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales die Wahlter-

mine für die vorgenannten Haupt- und Stichwahlen durch Rechts-
verordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 
BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst 
frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes 
hin:

A. Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenfinow
 
1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und Ge-

meindevertreter 
 Es sind insgesamt 8 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 

zu wählen.

2. Wahlkreise
 Die Gemeindevertretung Hohenfinow hat durch Beschluss festgelegt, 

dass im Wahlgebiet ein Wahlkreis besteht.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigun-

gen und Wählergruppen sowie Einzelbewerbenden eingereicht 
werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und 
Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listen-
vereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl 
nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an einer 
Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für 
dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht wer-
den. Sie müssen spätestens bis zum Donnerstag, den 4. April 
2024, 12 Uhr, beim Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes 
Britz-Chorin-Oderberg, Amt Britz-Chorin-Oderberg, Eisenwerkstra-
ße 11, 16230 Britz schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
 Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, 

ist dem Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Britz-Chorin-
Oderberg durch die für das Wahlgebiet zuständigen Organe aller 
am Zusammenschluss Beteiligten spätestens bis zum Donnerstag, 
den 4. April 2024, 12 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung 
der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss bei 
Parteien oder politischen Vereinigungen von mindestens zwei Mit-
gliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darunter 
der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem 
Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertretungsbe-
rechtigten der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5. Inhalt der Wahlvorschläge
5.1 Die Wahlvorschläge sollen nach Vordruckmuster 5a zu § 32 Absatz 

1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, 

den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und 
die Anschrift eines jeden Bewerbenden in erkennbarer Reihen-
folge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereini-
gung den vollständigen Namen der einreichenden Partei oder 
politischen Vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name 
der Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen 
übereinstimmen, den diese im Lande führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der ein-
reichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese; aus dem Namen muss hervorgehen, dass 
es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name und die etwa-
ige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder 
politischen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthal-
ten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der 
Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch diese; zusätzlich sind die Namen und, sofern vorhan-
den, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, 
politischen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes.
 Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden darf nur 

die unter Buchstabe a und e bezeichneten Angaben enthalten.
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5.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen 
Bewerbenden enthalten und darf höchstens insgesamt 12 Bewerben-
de enthalten.

5.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommu-
nikationsanschluss der Vertrauensperson und der stellvertreten-
den Vertrauensperson enthalten. Als Vertrauensperson kann auch 
eine Bewerbende oder ein Bewerbender benannt werden. Soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson 
und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entge-
genzunehmen.

5.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung 
muss von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet 
zuständigen Vorstandes, darunter der oder dem Vorsitzenden oder 
einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. 
Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberech-
tigung ist auf mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag 
einer Listenvereinigung muss von jeder an ihr beteiligten Partei, 
politischen Vereinigung und Wählergruppe entsprechend unterzeich-
net sein. Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerben-
den muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein.

5.5 Wichtige Beschränkungen
 Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvorschlag für 

die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenfinow be-
nannt sein. Die oder der Bewerbende auf dem Wahlvorschlag einer 
Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem 
eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

6. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerbende oder 
Bewerbender

6.1 Die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender auf einem Wahl-
vorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe 
oder Listenvereinigung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die oder der Bewerbende muss gemäß § 11 BbgKWahlG 

wählbar sein.
b) Die oder der Bewerbende muss durch eine Versammlung 

zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG 
bestimmt worden sein (siehe Nummer 7).

c) Die oder der Bewerbende muss der Benennung auf dem 
Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist 
nach dem Vordruckmuster 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 Bbg-
KWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Partei 
eingereicht, hat die oder der Bewerbende in der Zustimmungser-
klärung zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften anzugeben 
oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist.

 Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen gelten ferner 
für Einzelbewerbende.

6.2 Zur Wählbarkeit
6.2.1 Wählbarkeit von Deutschen
 Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im 

Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die
– am 9. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
– seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
 Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG 

nicht wählbar, wenn sie oder er
– infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
– sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 

des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus 
befindet oder

– infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

6.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern
 Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle Staatsan-

gehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die

– am 9. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
– seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
 Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 

BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
– infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
– sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 

des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus 
befindet,

– infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt oder

– infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung 
im Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.

6.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerbende und für jeden 
Bewerbenden eine Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Vor-
druckmuster 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 BbgKWahlV einzurei-
chen, dass die oder der vorgeschlagene Bewerbende wählbar ist.

 Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustim-
mung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der Bescheini-
gung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an Eides statt 
nach dem Vordruckmuster 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgK-
WahlV über ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass 
sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen sind.

7. Zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG
7.1 Die Bewerbenden einer Partei oder politischen Vereinigung 

und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeit-
punkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlbe-
rechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in 
geheimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mitgliederver-
sammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von 
den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). 

7.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine 
Organisation hat, können die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge 
auch durch die im gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten Mitglie-
der der Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte 
oder durch die für die Wahl zum Kreistag des Landkreises Barnim 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung 
oder deren Delegierte bestimmt werden.

7.3 Die Bewerbenden einer Wählergruppe sowie ihre Reihenfolge 
müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammen-
tritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wähler-
gruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versammlung 
der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet 
wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger (Anhänge-
rinnen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch durch 
Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen 
und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). Die 
Ausführungen zu Nummer 7.2 gelten für mitgliedschaftlich orga-
nisierte Wählergruppen entsprechend.

7.4 Die Bewerbenden einer Listenvereinigung sowie ihre Reihen-
folge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- oder Delegierten-
versammlung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im 
Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

7.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und An-
hänger oder Delegierten von dem zuständigen Vorstand der Partei 
oder politischen Vereinigung oder der oder dem Vertretungsberech-
tigten der Wählergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist 
entweder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.
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7.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberech-
tigte Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime Wahl der 
Bewerbenden sowie der Delegierten für die Delegiertenversamm-
lung vorschlagsberechtigt. Den Bewerbenden ist Gelegenheit zu 
geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener 
Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen sich mindestens drei 
Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der Ab-
stimmung beteiligen.

7.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder Delegier-
tenversammlung ist eine Niederschrift nach dem Vordruckmuster 
9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem 
Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, 
der Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, die 
Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger 
oder Delegierten sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervorge-
hen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung 
und zwei von der Versammlung hierzu bestimmte Teilneh-
merinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die 
gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokratische Aufstel-
lung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 BbgK-
WahlG beachtet worden sind.

8. Unterstützungsunterschriften
8.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschrif-

ten
8.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen, 

die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im 20. Deutschen Bundestag oder im 7. Landtag Brandenburg 
durch mindestens eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete 
oder durch mindestens einen im Land Brandenburg gewählten Abge-
ordneten oder im Kreistag des Landkreises Barnim durch mindestens 
eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens einen Kreistag-
sabgeordneten oder in der Gemeindevertretung Hohenfinow durch 
mindestens eine Gemeindevertreterin oder durch mindestens einen 
Gemeindevertreter seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten 
sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften be-
freit. 

8.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 21. August 2023 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des Land-
kreises Barnim durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder 
durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der Gemein-
devertretung Hohenfinow durch mindestens eine Gemeindevertrete-
rin oder durch mindestens einen Gemeindevertreter seit der letzten 
Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit.

8.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für 
Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten 
Gruppierungen wenigstens eine der in Nummer 8.1.1 oder 8.1.2 ge-
nannten Voraussetzungen für die Befreiung von diesem Erfordernis 
erfüllt.

8.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerbenden, die am 21. August 
2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkrei-
ses Barnim oder in der Gemeindevertretung Hohenfinow vertreten sind, 
sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit. 

8.1.5 Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der ehrenamtliche 
Bürgermeister der Wahl zur Gemeindevertretung Hohenfinow, so ist 
auch die Partei, politische Vereinigung oder Wählergruppe, für die 
sie oder er bei der Wahl zur Gemeindevertretung Hohenfinow antritt, 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit, wenn 
sie oder er aufgrund eines Wahlvorschlages dieser Partei, politischen 
Vereinigung oder Wählergruppe zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin 
oder zum ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Hohenfinow 
gewählt worden ist. 

8.2 Wichtige Hinweise
8.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer 

Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer oder eines Einzelbe-

werbenden, die oder der nach der vorstehenden Nummer 8.1 von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, 
sind mindestens 3 Unterstützungsunterschriften von im Wahlgebiet 
wahlberechtigten Personen beizufügen.

8.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahl-
berechtigten Person ist spätestens bis Mittwoch, den 3. April 
2024, 16 Uhr, bei der Wahlbehörde, Amt Britz-Chorin-Oder-
berg, Raum 1.20, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz, zu leisten. Die 
Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im 
Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder einer anderen zur 
Beglaubigung von Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet 
werden. Die hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Un-
terschriftenlisten (siehe Nummer 8.2.3) sind der Wahlbehörde, 
Amt Britz-Chorin-Oderberg, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz spä-
testens bis Mittwoch, den 3. April 2024, 16 Uhr, vorzulegen. Die 
erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf den von mir 
aufgelegten oder ausgegebenen amtlichen Formblättern für 
Unterschriftenlisten nach dem Vordruckmuster 6 zu § 32 Absatz 4 
Nummer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu 
erbringen:

8.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvor-
schlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, Amt Britz-Chorin-
Oderberg, Raum 1.20, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz aufgelegt. 
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift 
einer jeden und eines jeden Bewerbenden in erkennbarer 
Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim Wahlvorschlag einer 
Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listen-
vereinigung deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, anzugeben. Außerdem hat der Wahlvor-
schlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, dass die 
Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG be-
stimmt worden sind oder eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Bestimmung der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge vorzule-
gen. Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner 
auch die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der 
an ihr beteiligten Gruppierungen anzugeben. Beim Wahlvorschlag 
einer oder eines Einzelbewerbenden ist die Bezeichnung „Einzel-
wahlvorschlag“ anzugeben. Auf Anforderung des Wahlvorschlags-
trägers werde ich unter den vorgenannten Voraussetzungen auch 
amtliche Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags bei 
einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen 
Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder bei 
einer anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

8.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wähler-
gruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung 
der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstützungsunterschrif-
ten sind ungültig.

8.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag 
für die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenfinow un-
terzeichnen. Hat eine Person für diese Wahl mehr als einen Wahl-
vorschlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl 
geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.

8.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gege-
ben sein. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewer-
benden selbst ist unzulässig.

8.2.7 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt 
und Anschrift der unterzeichnenden Person sowie das Datum der Un-
terschriftsleistung anzugeben. Die unterzeichnende Person hat sich 
vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger 
Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

8.2.8 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinde-
rung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Per-
son ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die Unterschrifts-
leistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer 
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Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, 
kann auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor 
einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der An-
trag kann bis Montag, den 1. April 2024, 16 Uhr, schriftlich bei der 
Wahlbehörde gestellt werden.

8.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen 
und Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf der von 
mir aufgelegten oder ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu 
vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum Zeitpunkt ihrer Unterschrifts-
leistung wahlberechtigt sind. 

9. Mängelbeseitigung
 Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 4. April 2024, 12 Uhr, können 

Mängel, die sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerbenden be-
ziehen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschrif-
ten nicht mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die oder 
der Bewerbende so mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder seine 
Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der 
Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entscheidung über die 
Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt 
werden.

10. Zulassung der Wahlvorschläge
 Der Wahlausschuss beschließt am 9. April 2024, 15 Uhr in öffent-

licher Sitzung im Rathaus, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz über die 
Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG 
sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehren-
amtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Hohenfinow

 Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 5.1, 5.3 und 5.4, 6, 7, 
9 und 10 zur Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde Hohen-
finow gelten für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Hohenfinow mit 
folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Vordruckmuster 5b zu § 33 
Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir eingereicht werden. Jeder 
Wahlvorschlag darf nur eine Bewerbende oder einen Bewerbenden 
enthalten. Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvor-
schlag für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters benannt sein. Die oder der Bewer-
bende auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer 
anderen Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser 
Wahl antritt.

2. Die Zustimmung der oder des Bewerbenden zu ihrer oder seiner Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag ist nach dem Vordruckmuster 7b zu 
§ 33 Absatz 2 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben. 

3. Die Niederschrift über die Bestimmung der oder des Bewerbenden 
ist nach dem Vordruckmuster 9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgK-
WahlV zu fertigen.

4. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt nicht für den 
Amtsinhaber.

 
5. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer 

Wählergruppe, einer Listen-vereinigung oder einer oder eines Einzel-
bewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungs-
unterschriften nach § 70 Absatz 5 BbgKWahlG nicht befreit ist, sind 
mindestens 16 Unterstützungsunterschriften beizufügen. Im Übrigen 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.1.1 bis 8.1.4, 
8.2.2 bis 8.2.5 und 8.2.7 bis 8.2.9 sinngemäß.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
 Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordru-

cke werden von mir beschafft und können bei mir angefordert wer-
den.

Der Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Britz-Chorin-Oderberg
John Wrana

Wahlen der Gemeindevertretung der Gemeinde Liepe  
und der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters  

der Gemeinde Liepe am 9. Juni 2024

Bekanntmachung des Wahlleiters
Vom 1. Februar 2024

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgeset-
zes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der Brandenburgischen Kommu-
nalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt:

I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie die Wahl-
zeit

 Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der 
allgemeinen Kommunalwahlen 2024 vom 17. August 2023 (GVBl. II 
Nr. 57) finden die Wahlen (Hauptwahlen)
– der Gemeindevertretung der Gemeinde Liepe, 
– der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen 

Bürgermeisters der Gemeinde Liepe,
 am Sonntag, den 9. Juni 2024 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr sowie 

die etwa notwendig werdende Stichwahl
– der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen 

Bürgermeisters der Gemeinde Liepe,
 am Sonntag, den 30. Juni 2024 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
 Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales die Wahlter-

mine für die vorgenannten Haupt- und Stichwahlen durch Rechts-
verordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 
BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst 
frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes 
hin:

A. Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Liepe
 
1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und Ge-

meindevertreter 
 Es sind insgesamt 8 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 

zu wählen.

2. Wahlkreise
 Die Gemeindevertretung Liepe hat durch Beschluss festgelegt, dass 

im Wahlgebiet ein Wahlkreis besteht.
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3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigun-

gen und Wählergruppen sowie Einzelbewerbenden eingereicht 
werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und 
Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listen-
vereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl 
nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an einer 
Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für 
dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht wer-
den. Sie müssen spätestens bis zum Donnerstag, den 4. April 
2024, 12 Uhr, beim Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes 
Britz-Chorin-Oderberg, Amt Britz-Chorin-Oderberg, Eisenwerkstra-
ße 11, 16230 Britz schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
 Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, 

ist dem Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Britz-Chorin-
Oderberg durch die für das Wahlgebiet zuständigen Organe aller 
am Zusammenschluss Beteiligten spätestens bis zum Donnerstag, 
den 4. April 2024, 12 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung 
der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss bei 
Parteien oder politischen Vereinigungen von mindestens zwei Mit-
gliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darunter 
der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem 
Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertretungsbe-
rechtigten der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5. Inhalt der Wahlvorschläge
5.1 Die Wahlvorschläge sollen nach Vordruckmuster 5a zu § 32 Ab-

satz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, 

den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und 
die Anschrift eines jeden Bewerbenden in erkennbarer Reihen-
folge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereini-
gung den vollständigen Namen der einreichenden Partei oder 
politischen Vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name 
der Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen 
übereinstimmen, den diese im Lande führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der ein-
reichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese; aus dem Namen muss hervorgehen, dass 
es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name und die etwa-
ige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder 
politischen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der 
Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch diese; zusätzlich sind die Namen und, sofern vorhan-
den, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, 
politischen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes.
 Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden darf nur 

die unter Buchstabe a und e bezeichneten Angaben enthalten.
5.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen 

Bewerbenden enthalten und darf höchstens insgesamt 12 Bewerben-
de enthalten.

5.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommu-
nikationsanschluss der Vertrauensperson und der stellvertreten-
den Vertrauensperson enthalten. Als Vertrauensperson kann auch 
eine Bewerbende oder ein Bewerbender benannt werden. Soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson 
und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entge-
genzunehmen.

5.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung 
muss von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet 
zuständigen Vorstandes, darunter der oder dem Vorsitzenden oder 
einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. 
Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberech-
tigung ist auf mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag 
einer Listenvereinigung muss von jeder an ihr beteiligten Partei, 
politischen Vereinigung und Wählergruppe entsprechend unterzeich-
net sein. Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerben-
den muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein.

5.5 Wichtige Beschränkungen
 Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvorschlag für 

die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Liepe benannt sein. 
Die oder der Bewerbende auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf 
nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem eigenen 
Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

6. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerbende oder 
Bewerbender

6.1 Die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender auf einem Wahl-
vorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe 
oder Listenvereinigung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die oder der Bewerbende muss gemäß § 11 BbgKWahlG 

wählbar sein.
b) Die oder der Bewerbende muss durch eine Versammlung 

zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG 
bestimmt worden sein (siehe Nummer 7).

c) Die oder der Bewerbende muss der Benennung auf dem 
Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist 
nach dem Vordruckmuster 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 Bbg-
KWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Partei 
eingereicht, hat die oder der Bewerbende in der Zustimmungser-
klärung zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften anzugeben 
oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist.

 Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen gelten ferner 
für Einzelbewerbende.

6.2 Zur Wählbarkeit
6.2.1 Wählbarkeit von Deutschen
 Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im 

Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die
– am 9. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
– seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
 Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG 

nicht wählbar, wenn sie oder er
– infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
– sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 

des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus 
befindet oder

– infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

6.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern
 Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle Staatsan-

gehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die
– am 9. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
– seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
 Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 

BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
– infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
– sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 

des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus 
befindet,
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– infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt oder

– infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung 
im Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.

6.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerbende und für jeden 
Bewerbenden eine Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Vor-
druckmuster 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 BbgKWahlV einzurei-
chen, dass die oder der vorgeschlagene Bewerbende wählbar ist.

 Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustim-
mung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der Bescheini-
gung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an Eides statt 
nach dem Vordruckmuster 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgK-
WahlV über ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass 
sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen sind.

7. Zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG
7.1 Die Bewerbenden einer Partei oder politischen Vereinigung 

und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeit-
punkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlbe-
rechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in 
geheimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mitgliederver-
sammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von 
den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). 

7.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine 
Organisation hat, können die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge 
auch durch die im gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten Mitglie-
der der Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte 
oder durch die für die Wahl zum Kreistag des Landkreises Barnim 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung 
oder deren Delegierte bestimmt werden.

7.3 Die Bewerbenden einer Wählergruppe sowie ihre Reihenfolge 
müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammen-
tritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wähler-
gruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versammlung 
der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet 
wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger (Anhänge-
rinnen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch durch 
Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen 
und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). Die 
Ausführungen zu Nummer 7.2 gelten für mitgliedschaftlich orga-
nisierte Wählergruppen entsprechend.

7.4 Die Bewerbenden einer Listenvereinigung sowie ihre Reihen-
folge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- oder Delegierten-
versammlung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im 
Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

7.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und An-
hänger oder Delegierten von dem zuständigen Vorstand der Partei 
oder politischen Vereinigung oder der oder dem Vertretungsberech-
tigten der Wählergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist 
entweder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.

7.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberech-
tigte Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime Wahl der 
Bewerbenden sowie der Delegierten für die Delegiertenversamm-
lung vorschlagsberechtigt. Den Bewerbenden ist Gelegenheit zu 
geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener 
Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen sich mindestens drei 
Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der Ab-
stimmung beteiligen.

7.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder Delegier-
tenversammlung ist eine Niederschrift nach dem Vordruckmuster 

9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem 
Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, 
der Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, die 
Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger 
oder Delegierten sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervorge-
hen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung 
und zwei von der Versammlung hierzu bestimmte Teilneh-
merinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die 
gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokratische Aufstel-
lung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 BbgK-
WahlG beachtet worden sind.

8. Unterstützungsunterschriften
8.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschrif-

ten
8.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen, 

die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im 20. Deutschen Bundestag oder im 7. Landtag Brandenburg 
durch mindestens eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete 
oder durch mindestens einen im Land Brandenburg gewählten Abge-
ordneten oder im Kreistag des Landkreises Barnim durch mindestens 
eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens einen Kreistags-
abgeordneten oder in der Gemeindevertretung Liepe durch mindes-
tens eine Gemeindevertreterin oder durch mindestens einen Gemein-
devertreter seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit. 

8.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 21. August 2023 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des Land-
kreises Barnim durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder 
durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der Gemein-
devertretung Liepe durch mindestens eine Gemeindevertreterin oder 
durch mindestens einen Gemeindevertreter seit der letzten Wahl 
ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unter-
stützungsunterschriften befreit.

8.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für 
Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten 
Gruppierungen wenigstens eine der in Nummer 8.1.1 oder 8.1.2 ge-
nannten Voraussetzungen für die Befreiung von diesem Erfordernis 
erfüllt.

8.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerbenden, die am 21. August 
2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkrei-
ses Barnim oder in der Gemeindevertretung Liepe vertreten sind, sind 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit. 

8.1.5 Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der ehrenamtli-
che Bürgermeister der Wahl zur Gemeindevertretung Liepe, so ist 
auch die Partei, politische Vereinigung oder Wählergruppe, für die 
sie oder er bei der Wahl zur Gemeindevertretung Liepe antritt, von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit, wenn sie 
oder er aufgrund eines Wahlvorschlages dieser Partei, politischen 
Vereinigung oder Wählergruppe zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin 
oder zum ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Liepe gewählt 
worden ist. 

8.2 Wichtige Hinweise
8.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer 

Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer oder eines Einzelbe-
werbenden, die oder der nach der vorstehenden Nummer 8.1 von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, 
sind mindestens 3 Unterstützungsunterschriften von im Wahlgebiet 
wahlberechtigten Personen beizufügen.

8.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahl-
berechtigten Person ist spätestens bis Mittwoch, den 3. April 
2024, 16 Uhr, bei der Wahlbehörde, Amt Britz-Chorin-Oder-
berg, Raum 1.20, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz, zu leisten. Die 
Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im 
Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder einer anderen zur 



| 18 | AmtsblAtt für dAs Amt britz-Chorin-oderberg Ausgabe 2 | 23. Februar 2024

Beglaubigung von Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet 
werden. Die hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Un-
terschriftenlisten (siehe Nummer 8.2.3) sind der Wahlbehörde, 
Amt Britz-Chorin-Oderberg, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz spä-
testens bis Mittwoch, den 3. April 2024, 16 Uhr, vorzulegen. Die 
erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf den von mir 
aufgelegten oder ausgegebenen amtlichen Formblättern für 
Unterschriftenlisten nach dem Vordruckmuster 6 zu § 32 Absatz 
4 Nummer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu 
erbringen:

8.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvor-
schlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, Amt Britz-Chorin-
Oderberg, Raum 1.20, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz aufgelegt. 
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift 
einer jeden und eines jeden Bewerbenden in erkennbarer 
Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim Wahlvorschlag einer 
Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listen-
vereinigung deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, anzugeben. Außerdem hat der Wahlvor-
schlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, dass die 
Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG be-
stimmt worden sind oder eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Bestimmung der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge vorzule-
gen. Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner 
auch die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der 
an ihr beteiligten Gruppierungen anzugeben. Beim Wahlvorschlag 
einer oder eines Einzelbewerbenden ist die Bezeichnung „Einzel-
wahlvorschlag“ anzugeben. Auf Anforderung des Wahlvorschlags-
trägers werde ich unter den vorgenannten Voraussetzungen auch 
amtliche Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags bei 
einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen 
Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder bei 
einer anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

8.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wähler-
gruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung 
der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstützungsunterschrif-
ten sind ungültig.

8.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag 
für die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Liepe unterzeich-
nen. Hat eine Person für diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag 
unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl geleisteten 
Unterstützungsunterschriften ungültig.

8.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gege-
ben sein. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewer-
benden selbst ist unzulässig.

8.2.7 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt 
und Anschrift der unterzeichnenden Person sowie das Datum der Un-
terschriftsleistung anzugeben. Die unterzeichnende Person hat sich 
vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger 
Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

8.2.8 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinde-
rung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Per-
son ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die Unterschrifts-
leistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer 
Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, 
kann auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor 
einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der An-
trag kann bis Montag, den 1. April 2024, 16 Uhr, schriftlich bei der 
Wahlbehörde gestellt werden.

8.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen 
und Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf der von 
mir aufgelegten oder ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu 
vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum Zeitpunkt ihrer Unterschrifts-
leistung wahlberechtigt sind. 

9. Mängelbeseitigung
 Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 4. April 2024, 12 Uhr, können 

Mängel, die sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerbenden be-
ziehen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschrif-
ten nicht mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die oder 
der Bewerbende so mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder seine 
Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der 
Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entscheidung über die 
Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt 
werden.

10. Zulassung der Wahlvorschläge
 Der Wahlausschuss beschließt am 9. April 2024, 15 Uhr in öffent-

licher Sitzung im Rathaus, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz über die 
Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG 
sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehren-
amtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Liepe

 Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 5.1, 5.3 und 5.4, 6, 
7, 9 und 10 zur Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde Liepe 
gelten für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Liepe mit folgenden 
Maßgaben sinngemäß:

1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Vordruckmuster 5b zu § 33 
Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir eingereicht werden. Jeder 
Wahlvorschlag darf nur eine Bewerbende oder einen Bewerbenden 
enthalten. Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvor-
schlag für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters benannt sein. Die oder der Bewer-
bende auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer 
anderen Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser 
Wahl antritt.

2. Die Zustimmung der oder des Bewerbenden zu ihrer oder seiner Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag ist nach dem Vordruckmuster 7b zu 
§ 33 Absatz 2 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben. 

3. Die Niederschrift über die Bestimmung der oder des Bewerbenden 
ist nach dem Vordruckmuster 9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgK-
WahlV zu fertigen.

4. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt nicht für den 
Amtsinhaber.

 
5. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer 

Wählergruppe, einer Listen-vereinigung oder einer oder eines Einzel-
bewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungs-
unterschriften nach § 70 Absatz 5 BbgKWahlG nicht befreit ist, sind 
mindestens 16 Unterstützungsunterschriften beizufügen. Im Übrigen 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.1.1 bis 8.1.4, 
8.2.2 bis 8.2.5 und 8.2.7 bis 8.2.9 sinngemäß.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
 Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordru-

cke werden von mir beschafft und können bei mir angefordert wer-
den.

Der Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Britz-Chorin-Oderberg
John Wrana
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Wahlen der Gemeindevertretung der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,  
der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters  

der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen und der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers  
in den Ortsteilen Lunow und Stolzenhagen am 9. Juni 2024

Bekanntmachung des Wahlleiters
Vom 1. Februar 2024

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgeset-
zes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der Brandenburgischen Kommu-
nalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt:

I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie die Wahl-
zeit

 Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der 
allgemeinen Kommunalwahlen 2024 vom 17. August 2023 (GVBl. II 
Nr. 57) finden die Wahlen (Hauptwahlen)
– der Gemeindevertretung der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen, 
– der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen 

Bürgermeisters der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,
– der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils Lunow,
– der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils Stol-

zenhagen
 am Sonntag, den 9. Juni 2024 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr sowie 

die etwa notwendig werdenden Stichwahlen
– der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen 

Bürgermeisters der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,
– der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils Lunow,
– der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils Stol-

zenhagen
 am Sonntag, den 30. Juni 2024 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
 Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales die Wahlter-

mine für die vorgenannten Haupt- und Stichwahlen durch Rechts-
verordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 
BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst 
frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes 
hin:

A. Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Lunow-Stolzen-
hagen

 
1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und Ge-

meindevertreter 
 Es sind insgesamt 10 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertre-

ter zu wählen.

2. Wahlkreise
 Die Gemeindevertretung Lunow-Stolzenhagen hat durch Beschluss 

festgelegt, dass im Wahlgebiet ein Wahlkreis besteht.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigun-

gen und Wählergruppen sowie Einzelbewerbenden eingereicht 
werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und 
Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listen-
vereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl 
nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an einer 
Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für 
dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht wer-
den. Sie müssen spätestens bis zum Donnerstag, den 4. April 
2024, 12 Uhr, beim Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes 

Britz-Chorin-Oderberg, Amt Britz-Chorin-Oderberg, Eisenwerkstra-
ße 11, 16230 Britz schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
 Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, 

ist dem Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Britz-Chorin-
Oderberg durch die für das Wahlgebiet zuständigen Organe aller 
am Zusammenschluss Beteiligten spätestens bis zum Donnerstag, 
den 4. April 2024, 12 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung 
der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss bei 
Parteien oder politischen Vereinigungen von mindestens zwei Mit-
gliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darunter 
der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem 
Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertretungsbe-
rechtigten der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5. Inhalt der Wahlvorschläge
5.1 Die Wahlvorschläge sollen nach Vordruckmuster 5a zu § 32 Absatz 

1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, 

den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und 
die Anschrift eines jeden Bewerbenden in erkennbarer Reihen-
folge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereini-
gung den vollständigen Namen der einreichenden Partei oder 
politischen Vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name 
der Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen 
übereinstimmen, den diese im Lande führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der ein-
reichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese; aus dem Namen muss hervorgehen, dass 
es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name und die etwa-
ige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder 
politischen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der 
Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch diese; zusätzlich sind die Namen und, sofern vorhan-
den, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, 
politischen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes.
 Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden darf nur 

die unter Buchstabe a und e bezeichneten Angaben enthalten.
5.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen 

Bewerbenden enthalten und darf höchstens insgesamt 15 Bewerben-
de enthalten.

5.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommu-
nikationsanschluss der Vertrauensperson und der stellvertreten-
den Vertrauensperson enthalten. Als Vertrauensperson kann auch 
eine Bewerbende oder ein Bewerbender benannt werden. Soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson 
und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entge-
genzunehmen.

5.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung 
muss von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet 
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zuständigen Vorstandes, darunter der oder dem Vorsitzenden oder 
einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. 
Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberech-
tigung ist auf mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag 
einer Listenvereinigung muss von jeder an ihr beteiligten Partei, 
politischen Vereinigung und Wählergruppe entsprechend unterzeich-
net sein. Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerben-
den muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein.

5.5 Wichtige Beschränkungen
 Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvorschlag für 

die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Lunow-Stolzenha-
gen benannt sein. Die oder der Bewerbende auf dem Wahlvorschlag 
einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit 
einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

6. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerbende oder 
Bewerbender

6.1 Die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender auf einem Wahl-
vorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe 
oder Listenvereinigung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die oder der Bewerbende muss gemäß § 11 BbgKWahlG 

wählbar sein.
b) Die oder der Bewerbende muss durch eine Versammlung 

zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG 
bestimmt worden sein (siehe Nummer 7).

c) Die oder der Bewerbende muss der Benennung auf dem 
Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist 
nach dem Vordruckmuster 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 Bbg-
KWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Partei 
eingereicht, hat die oder der Bewerbende in der Zustimmungser-
klärung zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften anzugeben 
oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist.

 Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen gelten ferner 
für Einzelbewerbende.

6.2 Zur Wählbarkeit
6.2.1 Wählbarkeit von Deutschen
 Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im 

Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die
– am 9. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
– seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
 Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG 

nicht wählbar, wenn sie oder er
– infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
– sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 

des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus 
befindet oder

– infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

6.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern
 Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle Staatsan-

gehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die
– am 9. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
– seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
 Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 

BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
– infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
– sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 

des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus 
befindet,

– infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt oder

– infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung 
im Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.

6.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerbende und für jeden 
Bewerbenden eine Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Vor-
druckmuster 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 BbgKWahlV einzurei-
chen, dass die oder der vorgeschlagene Bewerbende wählbar ist. 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustim-
mung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der Bescheini-
gung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an Eides statt 
nach dem Vordruckmuster 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgK-
WahlV über ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass 
sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen sind.

7. Zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG
7.1 Die Bewerbenden einer Partei oder politischen Vereinigung 

und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeit-
punkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlbe-
rechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in 
geheimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mitgliederver-
sammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von 
den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). 

7.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine 
Organisation hat, können die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge 
auch durch die im gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten Mitglie-
der der Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte 
oder durch die für die Wahl zum Kreistag des Landkreises Barnim 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung 
oder deren Delegierte bestimmt werden.

7.3 Die Bewerbenden einer Wählergruppe sowie ihre Reihenfolge 
müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammen-
tritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wähler-
gruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versammlung 
der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet 
wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger (Anhänge-
rinnen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch durch 
Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen 
und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). Die 
Ausführungen zu Nummer 7.2 gelten für mitgliedschaftlich orga-
nisierte Wählergruppen entsprechend.

7.4 Die Bewerbenden einer Listenvereinigung sowie ihre Reihen-
folge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- oder Delegierten-
versammlung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im 
Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

7.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und An-
hänger oder Delegierten von dem zuständigen Vorstand der Partei 
oder politischen Vereinigung oder der oder dem Vertretungsberech-
tigten der Wählergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist 
entweder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.

7.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberech-
tigte Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime Wahl der 
Bewerbenden sowie der Delegierten für die Delegiertenversamm-
lung vorschlagsberechtigt. Den Bewerbenden ist Gelegenheit zu 
geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener 
Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen sich mindestens drei 
Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der Ab-
stimmung beteiligen.

7.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder Delegier-
tenversammlung ist eine Niederschrift nach dem Vordruckmuster 
9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem 
Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, 
der Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, die 
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Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger 
oder Delegierten sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervorge-
hen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung 
und zwei von der Versammlung hierzu bestimmte Teilneh-
merinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die 
gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokratische Aufstel-
lung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 BbgK-
WahlG beachtet worden sind.

8. Unterstützungsunterschriften
8.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschrif-

ten
8.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen, 

die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im 20. Deutschen Bundestag oder im 7. Landtag Brandenburg 
durch mindestens eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete 
oder durch mindestens einen im Land Brandenburg gewählten Abge-
ordneten oder im Kreistag des Landkreises Barnim durch mindestens 
eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens einen Kreistags-
abgeordneten oder in der Gemeindevertretung Lunow-Stolzenhagen 
durch mindestens eine Gemeindevertreterin oder durch mindestens 
einen Gemeindevertreter seit der letzten Wahl ununterbrochen ver-
treten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschrif-
ten befreit. 

8.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 21. August 2023 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des 
Landkreises Barnim durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete 
oder durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der Ge-
meindevertretung Lunow-Stolzenhagen durch mindestens eine Ge-
meindevertreterin oder durch mindestens einen Gemeindevertreter 
seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

8.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für 
Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten 
Gruppierungen wenigstens eine der in Nummer 8.1.1 oder 8.1.2 ge-
nannten Voraussetzungen für die Befreiung von diesem Erfordernis 
erfüllt.

8.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerbenden, die am 21. August 
2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkrei-
ses Barnim oder in der Gemeindevertretung Lunow-Stolzenhagen 
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften befreit. 

8.1.5 Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der ehrenamtli-
che Bürgermeister der Wahl zur Gemeindevertretung Lunow-Stol-
zenhagen, so ist auch die Partei, politische Vereinigung oder Wähl-
ergruppe, für die sie oder er bei der Wahl zur Gemeindevertretung 
Lunow-Stolzenhagen antritt, von dem Erfordernis von Unterstüt-
zungsunterschriften befreit, wenn sie oder er aufgrund eines Wahl-
vorschlages dieser Partei, politischen Vereinigung oder Wählergrup-
pe zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder zum ehrenamtlichen 
Bürgermeister der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen gewählt worden 
ist.

8.2 Wichtige Hinweise
8.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer 

Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer oder eines Einzelbe-
werbenden, die oder der nach der vorstehenden Nummer 8.1 von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, 
sind mindestens 5 Unterstützungsunterschriften von im Wahlgebiet 
wahlberechtigten Personen beizufügen.

8.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahl-
berechtigten Person ist spätestens bis Mittwoch, den 3. April 
2024, 16 Uhr, bei der Wahlbehörde, Amt Britz-Chorin-Oder-
berg, Raum 1.20, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz, zu leisten. Die 
Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im 
Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder einer anderen zur 

Beglaubigung von Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet 
werden. Die hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Un-
terschriftenlisten (siehe Nummer 8.2.3) sind der Wahlbehörde, 
Amt Britz-Chorin-Oderberg, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz spä-
testens bis Mittwoch, den 3. April 2024, 16 Uhr, vorzulegen. Die 
erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf den von mir 
aufgelegten oder ausgegebenen amtlichen Formblättern für 
Unterschriftenlisten nach dem Vordruckmuster 6 zu § 32 Absatz 
4 Nummer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu 
erbringen:

8.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvor-
schlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, Amt Britz-Chorin-
Oderberg, Raum 1.20, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz aufgelegt. 
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift 
einer jeden und eines jeden Bewerbenden in erkennbarer 
Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim Wahlvorschlag einer 
Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listen-
vereinigung deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, anzugeben. Außerdem hat der Wahlvor-
schlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, dass die 
Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG be-
stimmt worden sind oder eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Bestimmung der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge vorzule-
gen. Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner 
auch die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der 
an ihr beteiligten Gruppierungen anzugeben. Beim Wahlvorschlag 
einer oder eines Einzelbewerbenden ist die Bezeichnung „Einzel-
wahlvorschlag“ anzugeben. Auf Anforderung des Wahlvorschlags-
trägers werde ich unter den vorgenannten Voraussetzungen auch 
amtliche Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags bei 
einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen 
Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder bei 
einer anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

8.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wähler-
gruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung 
der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstützungsunterschrif-
ten sind ungültig.

8.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag 
für die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Lunow-Stolzen-
hagen unterzeichnen. Hat eine Person für diese Wahl mehr als einen 
Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese 
Wahl geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.

8.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gege-
ben sein. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewer-
benden selbst ist unzulässig.

8.2.7 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt 
und Anschrift der unterzeichnenden Person sowie das Datum der Un-
terschriftsleistung anzugeben. Die unterzeichnende Person hat sich 
vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger 
Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

8.2.8 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinde-
rung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Per-
son ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die Unterschrifts-
leistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer 
Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, 
kann auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor 
einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der An-
trag kann bis Montag, den 1. April 2024, 16 Uhr, schriftlich bei der 
Wahlbehörde gestellt werden.

8.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen 
und Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf der von 
mir aufgelegten oder ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu 
vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum Zeitpunkt ihrer Unterschrifts-
leistung wahlberechtigt sind. 
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9. Mängelbeseitigung
 Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 4. April 2024, 12 Uhr, können 

Mängel, die sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerbenden be-
ziehen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschrif-
ten nicht mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die oder 
der Bewerbende so mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder seine 
Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der 
Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entscheidung über die 
Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt 
werden.

10. Zulassung der Wahlvorschläge
 Der Wahlausschuss beschließt am 9. April 2024, 15 Uhr in öffent-

licher Sitzung im Rathaus, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz über die 
Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG 
sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehren-
amtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Lunow-Stolzenha-
gen

 Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 5.1, 5.3 und 5.4, 6, 7, 9 
und 10 zur Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde Lunow-Stol-
zenhagen gelten für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin 
oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Lunow-Stol-
zenhagen mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Vordruckmuster 5b zu § 33 
Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir eingereicht werden. Jeder 
Wahlvorschlag darf nur eine Bewerbende oder einen Bewerbenden 
enthalten. Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvor-
schlag für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters benannt sein. Die oder der Bewer-
bende auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer 
anderen Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser 
Wahl antritt.

2. Die Zustimmung der oder des Bewerbenden zu ihrer oder seiner Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag ist nach dem Vordruckmuster 7b zu 
§ 33 Absatz 2 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben. 

3. Die Niederschrift über die Bestimmung der oder des Bewerbenden 
ist nach dem Vordruckmuster 9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgK-
WahlV zu fertigen.

4. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt nicht für die 
Amtsinhaberin.

5. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer 
Wählergruppe, einer Listen-vereinigung oder einer oder eines Einzel-
bewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungs-
unterschriften nach § 70 Absatz 5 BbgKWahlG nicht befreit ist, sind 
mindestens 20 Unterstützungsunterschriften beizufügen. Im Übrigen 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.1.1 bis 8.1.4, 
8.2.2 bis 8.2.5 und 8.2.7 bis 8.2.9 sinngemäß.

C. Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Orts-
teils Lunow

 Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 5.1, 5.3 bis 5.5, 6, 
7.1, 7.3 bis 7.7, 9 und 10 zur Wahl der Gemeindevertretung der Ge-
meinde Lunow-Stolzenhagen gelten für die Wahl der Ortsvorsteherin 
oder des Ortsvorstehers des Ortsteils Lunow mit folgenden Maßga-
ben sinngemäß:

1. Wahlgebiet ist für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorste-
hers des Ortsteils Lunow, das Gebiet dieses Ortsteils.

2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind 
und im Ortsteil Lunow ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben.

3. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Vordruckmuster 5b zu § 33 Ab-
satz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir eingereicht werden. Jeder Wahlvor-

schlag darf nur eine Bewerbende oder einen Bewerbenden enthal-
ten. Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvorschlag 
für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers benannt 
sein. Die oder der Bewerbende auf dem Wahlvorschlag einer Partei 
darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem eigenen 
Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

4. Die Zustimmung der oder des Bewerbenden zu ihrer oder seiner Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag ist nach dem Vordruckmuster 7b zu 
§ 33 Absatz 2 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

5. Die in der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen wahlberechtigten Mit-
glieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder 
deren Delegierte können auch die Bewerbenden für die Wahl der 
Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils Lunow be-
stimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Lunow wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe 
nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In 
dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Gemeinde Lunow-Stol-
zenhagen wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu 
Buchstabe A Nummer 7.2 entsprechend.

6. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerbenden ist nach 
dem Vordruckmuster 9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu 
fertigen.

7. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt nicht für die 
Amtsinhaberin.

8. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer 
Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, einer oder eines Einzelbe-
werbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungs-
unterschriften nicht befreit ist, sind mindestens 20 Unterstützungs-
unterschriften beizufügen. Im Übrigen gelten die Ausführungen zu 
Buchstabe A Nummer 8.1.1 bis 8.1.4, 8.2.2 bis 8.2.5 und 8.2.7 bis 
8.2.9 sinngemäß.

D. Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Orts-
teils Stolzenhagen

 Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 5.1, 5.3 bis 5.5, 6, 
7.1, 7.3 bis 7.7, 9 und 10 zur Wahl der Gemeindevertretung der Ge-
meinde Lunow-Stolzenhagen gelten für die Wahl der Ortsvorsteherin 
oder des Ortsvorstehers des Ortsteils Stolzenhagen mit folgenden 
Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet ist für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorste-
hers des Ortsteils Stolzenhagen, das Gebiet dieses Ortsteils.

2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und im Ortsteil Stolzenhagen ihren ständigen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben.

3. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Vordruckmuster 5b zu § 33 Ab-
satz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir eingereicht werden. Jeder Wahlvor-
schlag darf nur eine Bewerbende oder einen Bewerbenden enthal-
ten. Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvorschlag 
für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers benannt 
sein. Die oder der Bewerbende auf dem Wahlvorschlag einer Partei 
darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem eigenen 
Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

4. Die Zustimmung der oder des Bewerbenden zu ihrer oder seiner Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag ist nach dem Vordruckmuster 7b zu 
§ 33 Absatz 2 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

5. Die in der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen wahlberechtigten Mit-
glieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder 
deren Delegierte können auch die Bewerbenden für die Wahl der 
Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils Stolzenhagen 
bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Stolzenhagen wahl-
berechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung 
ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Gemein-
de Lunow-Stolzenhagen wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
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Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 7.2 entsprechend.

6. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerbenden ist nach 
dem Vordruckmuster 9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu 
fertigen.

7. Dem Wahlvorschlag sind keine Unterstützungsunterschriften beizu-
fügen.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
 Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordru-

cke werden von mir beschafft und können bei mir angefordert wer-
den.

Der Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Britz-Chorin-Oderberg
John Wrana

Wahlen der Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow  
und der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters  

der Gemeinde Niederfinow am 9. Juni 2024

Bekanntmachung des Wahlleiters
Vom 1. Februar 2024

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgeset-
zes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der Brandenburgischen Kommu-
nalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt:

I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie die Wahl-
zeit

 Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der 
allgemeinen Kommunalwahlen 2024 vom 17. August 2023 (GVBl. II 
Nr. 57) finden die Wahlen (Hauptwahlen)
– der Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow, 
– der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen 

Bürgermeisters der Gemeinde Niederfinow,
 am Sonntag, den 9. Juni 2024 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr sowie 

die etwa notwendig werdende Stichwahl
– der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen 

Bürgermeisters der Gemeinde Niederfinow,
 am Sonntag, den 30. Juni 2024 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
 Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales die Wahlter-

mine für die vorgenannten Haupt- und Stichwahlen durch Rechts-
verordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 
BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst 
frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:

A. Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow
 
1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und Ge-

meindevertreter 
 Es sind insgesamt 8 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 

zu wählen.

2. Wahlkreise
 Die Gemeindevertretung Niederfinow hat durch Beschluss festgelegt, 

dass im Wahlgebiet ein Wahlkreis besteht.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigun-

gen und Wählergruppen sowie Einzelbewerbenden eingereicht 
werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und 
Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listen-
vereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl 
nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an einer 
Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für 
dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht wer-
den. Sie müssen spätestens bis zum Donnerstag, den 4. April 

2024, 12 Uhr, beim Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes 
Britz-Chorin-Oderberg, Amt Britz-Chorin-Oderberg, Eisenwerkstra-
ße 11, 16230 Britz schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
 Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, 

ist dem Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Britz-Chorin-
Oderberg durch die für das Wahlgebiet zuständigen Organe aller 
am Zusammenschluss Beteiligten spätestens bis zum Donnerstag, 
den 4. April 2024, 12 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung 
der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss bei 
Parteien oder politischen Vereinigungen von mindestens zwei Mit-
gliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darunter 
der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem 
Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertretungsbe-
rechtigten der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5. Inhalt der Wahlvorschläge
5.1 Die Wahlvorschläge sollen nach Vordruckmuster 5a zu § 32 Absatz 

1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, 

den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und 
die Anschrift eines jeden Bewerbenden in erkennbarer Reihen-
folge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereini-
gung den vollständigen Namen der einreichenden Partei oder 
politischen Vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name 
der Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen 
übereinstimmen, den diese im Lande führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der ein-
reichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese; aus dem Namen muss hervorgehen, dass 
es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name und die etwa-
ige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder 
politischen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der 
Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch diese; zusätzlich sind die Namen und, sofern vorhan-
den, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, 
politischen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes.
 Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden darf nur 

die unter Buchstabe a und e bezeichneten Angaben enthalten.
5.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen 

Bewerbenden enthalten und darf höchstens insgesamt 12 Bewerben-
de enthalten.
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5.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommu-
nikationsanschluss der Vertrauensperson und der stellvertreten-
den Vertrauensperson enthalten. Als Vertrauensperson kann auch 
eine Bewerbende oder ein Bewerbender benannt werden. Soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson 
und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entge-
genzunehmen.

5.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung 
muss von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet 
zuständigen Vorstandes, darunter der oder dem Vorsitzenden oder 
einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. 
Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberech-
tigung ist auf mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag 
einer Listenvereinigung muss von jeder an ihr beteiligten Partei, 
politischen Vereinigung und Wählergruppe entsprechend unterzeich-
net sein. Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerben-
den muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein.

5.5 Wichtige Beschränkungen
 Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvorschlag für 

die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow be-
nannt sein. Die oder der Bewerbende auf dem Wahlvorschlag einer 
Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem 
eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

6. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerbende oder 
Bewerbender

6.1 Die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender auf einem Wahl-
vorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe 
oder Listenvereinigung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die oder der Bewerbende muss gemäß § 11 BbgKWahlG 

wählbar sein.
b) Die oder der Bewerbende muss durch eine Versammlung 

zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG 
bestimmt worden sein (siehe Nummer 7).

c) Die oder der Bewerbende muss der Benennung auf dem 
Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist 
nach dem Vordruckmuster 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 Bbg-
KWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Partei 
eingereicht, hat die oder der Bewerbende in der Zustimmungser-
klärung zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften anzugeben 
oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist.

 Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen gelten ferner 
für Einzelbewerbende.

6.2 Zur Wählbarkeit
6.2.1 Wählbarkeit von Deutschen
 Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im 

Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die
– am 9. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
– seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
 Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG 

nicht wählbar, wenn sie oder er
– infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
– sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 

des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus 
befindet oder

– infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

6.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern
 Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle Staatsan-

gehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die
– am 9. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
– seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

 Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 
BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
– infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
– sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 

des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus 
befindet,

– infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt oder

– infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung 
im Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.

6.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerbende und für jeden 
Bewerbenden eine Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Vor-
druckmuster 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 BbgKWahlV einzurei-
chen, dass die oder der vorgeschlagene Bewerbende wählbar ist.

 Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustim-
mung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der Bescheini-
gung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an Eides statt 
nach dem Vordruckmuster 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgK-
WahlV über ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass 
sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen sind.

7. Zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG
7.1 Die Bewerbenden einer Partei oder politischen Vereinigung 

und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeit-
punkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlbe-
rechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in 
geheimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mitgliederver-
sammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von 
den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). 

7.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine 
Organisation hat, können die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge 
auch durch die im gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten Mitglie-
der der Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte 
oder durch die für die Wahl zum Kreistag des Landkreises Barnim 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung 
oder deren Delegierte bestimmt werden.

7.3 Die Bewerbenden einer Wählergruppe sowie ihre Reihenfolge 
müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammen-
tritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wähler-
gruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versammlung 
der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet 
wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger (Anhänge-
rinnen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch durch 
Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen 
und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). Die 
Ausführungen zu Nummer 7.2 gelten für mitgliedschaftlich orga-
nisierte Wählergruppen entsprechend.

7.4 Die Bewerbenden einer Listenvereinigung sowie ihre Reihen-
folge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- oder Delegierten-
versammlung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im 
Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

7.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und An-
hänger oder Delegierten von dem zuständigen Vorstand der Partei 
oder politischen Vereinigung oder der oder dem Vertretungsberech-
tigten der Wählergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist 
entweder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.

7.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberech-
tigte Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime Wahl der 
Bewerbenden sowie der Delegierten für die Delegiertenversamm-
lung vorschlagsberechtigt. Den Bewerbenden ist Gelegenheit zu 
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geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener 
Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen sich mindestens drei 
Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der Ab-
stimmung beteiligen.

7.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder Delegier-
tenversammlung ist eine Niederschrift nach dem Vordruckmuster 
9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem 
Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, 
der Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, die 
Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger 
oder Delegierten sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervorge-
hen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung 
und zwei von der Versammlung hierzu bestimmte Teilneh-
merinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die 
gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokratische Aufstel-
lung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 BbgK-
WahlG beachtet worden sind.

8. Unterstützungsunterschriften
8.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschrif-

ten
8.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen, 

die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im 20. Deutschen Bundestag oder im 7. Landtag Brandenburg 
durch mindestens eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete 
oder durch mindestens einen im Land Brandenburg gewählten Abge-
ordneten oder im Kreistag des Landkreises Barnim durch mindestens 
eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens einen Kreistagsab-
geordneten oder in der Gemeindevertretung Niederfinow durch min-
destens eine Gemeindevertreterin oder durch mindestens einen Ge-
meindevertreter seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, 
sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit. 

8.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 21. August 2023 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des Land-
kreises Barnim durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder 
durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der Gemein-
devertretung Niederfinow durch mindestens eine Gemeindevertrete-
rin oder durch mindestens einen Gemeindevertreter seit der letzten 
Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit.

8.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für 
Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten 
Gruppierungen wenigstens eine der in Nummer 8.1.1 oder 8.1.2 ge-
nannten Voraussetzungen für die Befreiung von diesem Erfordernis 
erfüllt.

8.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerbenden, die am 21. August 
2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkrei-
ses Barnim oder in der Gemeindevertretung Niederfinow vertreten 
sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften be-
freit. 

8.1.5 Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der ehrenamtliche 
Bürgermeister der Wahl zur Gemeindevertretung Niederfinow, so ist 
auch die Partei, politische Vereinigung oder Wählergruppe, für die 
sie oder er bei der Wahl zur Gemeindevertretung Niederfinow antritt, 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit, wenn 
sie oder er aufgrund eines Wahlvorschlages dieser Partei, politischen 
Vereinigung oder Wählergruppe zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin 
oder zum ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Niederfinow 
gewählt worden ist. 

8.2 Wichtige Hinweise
8.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer 

Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer oder eines Einzelbe-
werbenden, die oder der nach der vorstehenden Nummer 8.1 von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, 
sind mindestens 3 Unterstützungsunterschriften von im Wahlgebiet 
wahlberechtigten Personen beizufügen.

8.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahlbe-
rechtigten Person ist spätestens bis Mittwoch, den 3. April 2024, 
16 Uhr, bei der Wahlbehörde, Amt Britz-Chorin-Oderberg, Raum 
1.20, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz, zu leisten. Die Unterstützungs-
unterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin 
oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer 
Notarin oder einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung 
von Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden. Die 
hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Unterschriften-
listen (siehe Nummer 8.2.3) sind der Wahlbehörde, Amt Britz-
Chorin-Oderberg, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz spätestens bis 
Mittwoch, den 3. April 2024, 16 Uhr, vorzulegen. Die erforderlichen 
Unterstützungsunterschriften sind auf den von mir aufgelegten 
oder ausgegebenen amtlichen Formblättern für Unterschrif-
tenlisten nach dem Vordruckmuster 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 
BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:

8.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvor-
schlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, Amt Britz-Chorin-
Oderberg, Raum 1.20, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz aufgelegt. 
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift 
einer jeden und eines jeden Bewerbenden in erkennbarer 
Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim Wahlvorschlag einer 
Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listen-
vereinigung deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, anzugeben. Außerdem hat der Wahlvor-
schlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, dass die 
Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG be-
stimmt worden sind oder eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Bestimmung der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge vorzule-
gen. Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner 
auch die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der 
an ihr beteiligten Gruppierungen anzugeben. Beim Wahlvorschlag 
einer oder eines Einzelbewerbenden ist die Bezeichnung „Einzel-
wahlvorschlag“ anzugeben. Auf Anforderung des Wahlvorschlags-
trägers werde ich unter den vorgenannten Voraussetzungen auch 
amtliche Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags bei 
einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen 
Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder bei 
einer anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

8.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wähler-
gruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung 
der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstützungsunterschrif-
ten sind ungültig.

8.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag 
für die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow 
unterzeichnen. Hat eine Person für diese Wahl mehr als einen Wahl-
vorschlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl 
geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.

8.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gege-
ben sein. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewer-
benden selbst ist unzulässig.

8.2.7 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt 
und Anschrift der unterzeichnenden Person sowie das Datum der Un-
terschriftsleistung anzugeben. Die unterzeichnende Person hat sich 
vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger 
Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

8.2.8 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinde-
rung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Per-
son ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die Unterschrifts-
leistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer 
Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, 
kann auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor 
einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der An-
trag kann bis Montag, den 1. April 2024, 16 Uhr, schriftlich bei der 
Wahlbehörde gestellt werden.
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8.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen 
und Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf der von 
mir aufgelegten oder ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu 
vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum Zeitpunkt ihrer Unterschrifts-
leistung wahlberechtigt sind. 

9. Mängelbeseitigung
 Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 4. April 2024, 12 Uhr, können 

Mängel, die sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerbenden be-
ziehen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschrif-
ten nicht mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die oder 
der Bewerbende so mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder seine 
Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der 
Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entscheidung über die 
Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt 
werden.

10. Zulassung der Wahlvorschläge
 Der Wahlausschuss beschließt am 9. April 2024, 15 Uhr in öffent-

licher Sitzung im Rathaus, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz über die 
Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG 
sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehren-
amtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Niederfinow

 Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 5.1, 5.3 und 5.4, 6, 7, 
9 und 10 zur Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde Nieder-
finow gelten für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Niederfinow mit 
folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Vordruckmuster 5b zu § 33 
Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir eingereicht werden. Jeder 

Wahlvorschlag darf nur eine Bewerbende oder einen Bewerbenden 
enthalten. Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvor-
schlag für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters benannt sein. Die oder der Bewer-
bende auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer 
anderen Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser 
Wahl antritt.

2. Die Zustimmung der oder des Bewerbenden zu ihrer oder seiner Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag ist nach dem Vordruckmuster 7b zu 
§ 33 Absatz 2 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben. 

3. Die Niederschrift über die Bestimmung der oder des Bewerbenden 
ist nach dem Vordruckmuster 9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgK-
WahlV zu fertigen.

4. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt nicht für die 
Amtsinhaberin.

 
5. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer 

Wählergruppe, einer Listen-vereinigung oder einer oder eines Einzel-
bewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungs-
unterschriften nach § 70 Absatz 5 BbgKWahlG nicht befreit ist, sind 
mindestens 16 Unterstützungsunterschriften beizufügen. Im Übrigen 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.1.1 bis 8.1.4, 
8.2.2 bis 8.2.5 und 8.2.7 bis 8.2.9 sinngemäß.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
 Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordru-

cke werden von mir beschafft und können bei mir angefordert wer-
den.

Der Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Britz-Chorin-Oderberg
John Wrana

Wahlen der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oderberg  
und der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters  

der Stadt Oderberg am 9. Juni 2024

Bekanntmachung des Wahlleiters
Vom 1. Februar 2024

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgeset-
zes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der Brandenburgischen Kommu-
nalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt:

I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie die Wahl-
zeit

 Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der 
allgemeinen Kommunalwahlen 2024 vom 17. August 2023 (GVBl. II 
Nr. 57) finden die Wahlen (Hauptwahlen)
– der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oderberg, 
– der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen 

Bürgermeisters der Stadt Oderberg,
 am Sonntag, den 9. Juni 2024 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr sowie 

die etwa notwendig werdende Stichwahl
– der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen 

Bürgermeisters der Stadt Oderberg,
 am Sonntag, den 30. Juni 2024 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
 Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales die Wahlter-

mine für die vorgenannten Haupt- und Stichwahlen durch Rechts-

verordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 
BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst 
frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes 
hin:

A. Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oderberg
 
1. Anzahl der zu wählenden Stadtverordneten 
 Es sind insgesamt 12 Stadtverordnete zu wählen.

2. Wahlkreise
 Die Stadtverordnetenversammlung Oderberg hat durch Beschluss 

festgelegt, dass im Wahlgebiet ein Wahlkreis besteht.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigun-

gen und Wählergruppen sowie Einzelbewerbenden eingereicht 
werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und 
Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listen-
vereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl 
nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an einer 



AmtsblAtt für dAs Amt britz-Chorin-oderberg | 27 |Ausgabe 2 | 23. Februar 2024

Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für 
dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht wer-
den. Sie müssen spätestens bis zum Donnerstag, den 4. April 
2024, 12 Uhr, beim Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes 
Britz-Chorin-Oderberg, Amt Britz-Chorin-Oderberg, Eisenwerkstra-
ße 11, 16230 Britz schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
 Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, 

ist dem Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Britz-Chorin-
Oderberg durch die für das Wahlgebiet zuständigen Organe aller 
am Zusammenschluss Beteiligten spätestens bis zum Donnerstag, 
den 4. April 2024, 12 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung 
der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss bei 
Parteien oder politischen Vereinigungen von mindestens zwei Mit-
gliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darunter 
der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem 
Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertretungsbe-
rechtigten der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5. Inhalt der Wahlvorschläge
5.1 Die Wahlvorschläge sollen nach Vordruckmuster 5a zu § 32 Absatz 

1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, 

den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und 
die Anschrift eines jeden Bewerbenden in erkennbarer Reihen-
folge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereini-
gung den vollständigen Namen der einreichenden Partei oder 
politischen Vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name 
der Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen 
übereinstimmen, den diese im Lande führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der ein-
reichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese; aus dem Namen muss hervorgehen, dass 
es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name und die etwa-
ige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder 
politischen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthal-
ten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der 
Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch diese; zusätzlich sind die Namen und, sofern vorhan-
den, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, 
politischen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes.
 Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden darf nur 

die unter Buchstabe a und e bezeichneten Angaben enthalten.
5.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen 

Bewerbenden enthalten und darf höchstens insgesamt 18 Bewerben-
de enthalten.

5.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommu-
nikationsanschluss der Vertrauensperson und der stellvertreten-
den Vertrauensperson enthalten. Als Vertrauensperson kann auch 
eine Bewerbende oder ein Bewerbender benannt werden. Soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson 
und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entge-
genzunehmen.

5.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung 
muss von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet 
zuständigen Vorstandes, darunter der oder dem Vorsitzenden oder 
einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. 
Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberech-

tigung ist auf mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag 
einer Listenvereinigung muss von jeder an ihr beteiligten Partei, 
politischen Vereinigung und Wählergruppe entsprechend unterzeich-
net sein. Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerben-
den muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein.

5.5 Wichtige Beschränkungen
 Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvorschlag für 

die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oderberg be-
nannt sein. Die oder der Bewerbende auf dem Wahlvorschlag einer 
Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem 
eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

6. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerbende oder 
Bewerbender

6.1 Die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender auf einem Wahl-
vorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe 
oder Listenvereinigung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die oder der Bewerbende muss gemäß § 11 BbgKWahlG 

wählbar sein.
b) Die oder der Bewerbende muss durch eine Versammlung 

zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG 
bestimmt worden sein (siehe Nummer 7).

c) Die oder der Bewerbende muss der Benennung auf dem 
Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist 
nach dem Vordruckmuster 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 Bbg-
KWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Partei 
eingereicht, hat die oder der Bewerbende in der Zustimmungser-
klärung zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften anzugeben 
oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist.

 Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen gelten ferner 
für Einzelbewerbende.

6.2 Zur Wählbarkeit
6.2.1 Wählbarkeit von Deutschen
 Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im 

Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die
– am 9. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
– seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
 Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG 

nicht wählbar, wenn sie oder er
– infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
– sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 

des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus 
befindet oder

– infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

6.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern
 Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle Staatsan-

gehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die
– am 9. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
– seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
 Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 

BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
– infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
– sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 

des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus 
befindet,

– infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt oder

– infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung 
im Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.

6.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerbende und für jeden 
Bewerbenden eine Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Vor-
druckmuster 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 BbgKWahlV einzurei-
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chen, dass die oder der vorgeschlagene Bewerbende wählbar ist.
 Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustim-

mung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der Bescheini-
gung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an Eides statt 
nach dem Vordruckmuster 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgK-
WahlV über ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass 
sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen sind.

7. Zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG
7.1 Die Bewerbenden einer Partei oder politischen Vereinigung 

und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeit-
punkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlbe-
rechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in 
geheimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mitgliederver-
sammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von 
den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). 

7.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine 
Organisation hat, können die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge 
auch durch die im gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten Mitglie-
der der Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte 
oder durch die für die Wahl zum Kreistag des Landkreises Barnim 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung 
oder deren Delegierte bestimmt werden.

7.3 Die Bewerbenden einer Wählergruppe sowie ihre Reihenfolge 
müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammen-
tritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wähler-
gruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versammlung 
der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet 
wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger (Anhänge-
rinnen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch durch 
Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen 
und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). Die 
Ausführungen zu Nummer 7.2 gelten für mitgliedschaftlich orga-
nisierte Wählergruppen entsprechend.

7.4 Die Bewerbenden einer Listenvereinigung sowie ihre Reihen-
folge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- oder Delegierten-
versammlung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im 
Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

7.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und An-
hänger oder Delegierten von dem zuständigen Vorstand der Partei 
oder politischen Vereinigung oder der oder dem Vertretungsberech-
tigten der Wählergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist 
entweder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.

7.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberech-
tigte Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime Wahl der 
Bewerbenden sowie der Delegierten für die Delegiertenversamm-
lung vorschlagsberechtigt. Den Bewerbenden ist Gelegenheit zu 
geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener 
Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen sich mindestens drei 
Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der Ab-
stimmung beteiligen.

7.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder Delegier-
tenversammlung ist eine Niederschrift nach dem Vordruckmuster 
9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem 
Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, 
der Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, die 
Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger 
oder Delegierten sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervorge-
hen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung 
und zwei von der Versammlung hierzu bestimmte Teilneh-
merinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die 

gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokratische Aufstel-
lung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 BbgK-
WahlG beachtet worden sind.

8. Unterstützungsunterschriften
8.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschrif-

ten
8.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen, 

die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im 20. Deutschen Bundestag oder im 7. Landtag Brandenburg 
durch mindestens eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete 
oder durch mindestens einen im Land Brandenburg gewählten Abge-
ordneten oder im Kreistag des Landkreises Barnim durch mindestens 
eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens einen Kreistags-
abgeordneten oder in der Stadtverordnetenversammlung Oderberg 
durch mindestens eine Stadtverordnete oder durch mindestens ei-
nen Stadtverordneten seit der letzten Wahl ununterbrochen vertre-
ten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
befreit. 

8.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 21. August 2023 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des Land-
kreises Barnim durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder 
durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der Stadtver-
ordnetenversammlung Oderberg durch mindestens eine Stadtverord-
nete oder durch mindestens einen Stadtverordneten seit der letzten 
Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit.

8.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für 
Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten 
Gruppierungen wenigstens eine der in Nummer 8.1.1 oder 8.1.2 ge-
nannten Voraussetzungen für die Befreiung von diesem Erfordernis 
erfüllt.

8.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerbenden, die am 21. August 
2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Land-
kreises Barnim oder in der Stadtverordnetenversammlung Oderberg 
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften befreit. 

8.1.5 Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der ehrenamtliche 
Bürgermeister der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung Oderberg, 
so ist auch die Partei, politische Vereinigung oder Wählergruppe, für 
die sie oder er bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung Oder-
berg antritt, von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
befreit, wenn sie oder er aufgrund eines Wahlvorschlages dieser Par-
tei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe zur ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin oder zum ehrenamtlichen Bürgermeister der Stadt 
Oderberg gewählt worden ist. 

8.2 Wichtige Hinweise
8.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer 

Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer oder eines Einzelbe-
werbenden, die oder der nach der vorstehenden Nummer 8.1 von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, 
sind mindestens 5 Unterstützungsunterschriften von im Wahlgebiet 
wahlberechtigten Personen beizufügen.

8.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahl-
berechtigten Person ist spätestens bis Mittwoch, den 3. April 
2024, 16 Uhr, bei der Wahlbehörde, Amt Britz-Chorin-Oder-
berg, Raum 1.20, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz, zu leisten. Die 
Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im 
Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder einer anderen zur 
Beglaubigung von Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet 
werden. Die hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Un-
terschriftenlisten (siehe Nummer 8.2.3) sind der Wahlbehörde, 
Amt Britz-Chorin-Oderberg, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz spä-
testens bis Mittwoch, den 3. April 2024, 16 Uhr, vorzulegen. Die 
erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf den von mir 
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aufgelegten oder ausgegebenen amtlichen Formblättern für 
Unterschriftenlisten nach dem Vordruckmuster 6 zu § 32 Absatz 
4 Nummer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu 
erbringen:

8.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvor-
schlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, Amt Britz-Chorin-
Oderberg, Raum 1.20, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz aufgelegt. 
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift 
einer jeden und eines jeden Bewerbenden in erkennbarer 
Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim Wahlvorschlag einer 
Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listen-
vereinigung deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, anzugeben. Außerdem hat der Wahlvor-
schlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, dass die 
Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG be-
stimmt worden sind oder eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Bestimmung der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge vorzule-
gen. Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner 
auch die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der 
an ihr beteiligten Gruppierungen anzugeben. Beim Wahlvorschlag 
einer oder eines Einzelbewerbenden ist die Bezeichnung „Einzel-
wahlvorschlag“ anzugeben. Auf Anforderung des Wahlvorschlags-
trägers werde ich unter den vorgenannten Voraussetzungen auch 
amtliche Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags bei 
einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen 
Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder bei 
einer anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

8.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wähler-
gruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung 
der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstützungsunterschrif-
ten sind ungültig.

8.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag 
für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oderberg 
unterzeichnen. Hat eine Person für diese Wahl mehr als einen Wahl-
vorschlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl 
geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.

8.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gege-
ben sein. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewer-
benden selbst ist unzulässig.

8.2.7 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt 
und Anschrift der unterzeichnenden Person sowie das Datum der Un-
terschriftsleistung anzugeben. Die unterzeichnende Person hat sich 
vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger 
Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

8.2.8 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinde-
rung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Per-
son ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die Unterschrifts-
leistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer 
Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, 
kann auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor 
einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der An-
trag kann bis Montag, den 1. April 2024, 16 Uhr, schriftlich bei der 
Wahlbehörde gestellt werden.

8.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen 
und Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf der von 
mir aufgelegten oder ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu 
vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum Zeitpunkt ihrer Unterschrifts-
leistung wahlberechtigt sind. 

9. Mängelbeseitigung
 Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 4. April 2024, 12 Uhr, können 

Mängel, die sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerbenden be-

ziehen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschrif-
ten nicht mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die oder 
der Bewerbende so mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder seine 
Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der 
Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entscheidung über die 
Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt 
werden.

10. Zulassung der Wahlvorschläge
 Der Wahlausschuss beschließt am 9. April 2024, 15 Uhr in öffent-

licher Sitzung im Rathaus, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz über die 
Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG 
sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehren-
amtlichen Bürgermeisters der Stadt Oderberg

 Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 5.1, 5.3 und 5.4, 6, 
7, 9 und 10 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Oderberg gelten für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin 
oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Stadt Oderberg mit fol-
genden Maßgaben sinngemäß:

1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Vordruckmuster 5b zu § 33 
Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir eingereicht werden. Jeder 
Wahlvorschlag darf nur eine Bewerbende oder einen Bewerbenden 
enthalten. Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvor-
schlag für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters benannt sein. Die oder der Bewer-
bende auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer 
anderen Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser 
Wahl antritt.

2. Die Zustimmung der oder des Bewerbenden zu ihrer oder seiner Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag ist nach dem Vordruckmuster 7b zu 
§ 33 Absatz 2 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben. 

3. Die Niederschrift über die Bestimmung der oder des Bewerbenden 
ist nach dem Vordruckmuster 9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgK-
WahlV zu fertigen.

4. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt nicht für die 
Amtsinhaberin.

 
5. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer 

Wählergruppe, einer Listen-vereinigung oder einer oder eines Einzel-
bewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungs-
unterschriften nach § 70 Absatz 5 BbgKWahlG nicht befreit ist, sind 
mindestens 24 Unterstützungsunterschriften beizufügen. Im Übrigen 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.1.1 bis 8.1.4, 
8.2.2 bis 8.2.5 und 8.2.7 bis 8.2.9 sinngemäß.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
 Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordru-

cke werden von mir beschafft und können bei mir angefordert wer-
den.

Der Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Britz-Chorin-Oderberg
John Wrana
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Wahlen der Gemeindevertretung der Gemeinde Parsteinsee  
und der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters  

der Gemeinde Parsteinsee am 9. Juni 2024

Bekanntmachung des Wahlleiters
Vom 1. Februar 2024

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgeset-
zes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der Brandenburgischen Kommu-
nalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt:

I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie die Wahl-
zeit

 Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der 
allgemeinen Kommunalwahlen 2024 vom 17. August 2023 (GVBl. II 
Nr. 57) finden die Wahlen (Hauptwahlen)
– der Gemeindevertretung der Gemeinde Parsteinsee, 
– der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen 

Bürgermeisters der Gemeinde Parsteinsee,
 am Sonntag, den 9. Juni 2024 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr sowie 

die etwa notwendig werdende Stichwahl
– der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen 

Bürgermeisters der Gemeinde Parsteinsee,
 am Sonntag, den 30. Juni 2024 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
 Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales die Wahlter-

mine für die vorgenannten Haupt- und Stichwahlen durch Rechts-
verordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 
BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst 
frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes 
hin:

A. Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Parsteinsee
 
1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und Ge-

meindevertreter 
 Es sind insgesamt 8 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 

zu wählen.

2. Wahlkreise
 Die Gemeindevertretung Parsteinsee hat durch Beschluss festgelegt, 

dass im Wahlgebiet ein Wahlkreis besteht.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigun-

gen und Wählergruppen sowie Einzelbewerbenden eingereicht 
werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und 
Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listen-
vereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl 
nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an einer 
Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für 
dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht wer-
den. Sie müssen spätestens bis zum Donnerstag, den 4. April 
2024, 12 Uhr, beim Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes 
Britz-Chorin-Oderberg, Amt Britz-Chorin-Oderberg, Eisenwerkstra-
ße 11, 16230 Britz schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
 Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, 

ist dem Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Britz-Chorin-
Oderberg durch die für das Wahlgebiet zuständigen Organe aller 
am Zusammenschluss Beteiligten spätestens bis zum Donnerstag, 
den 4. April 2024, 12 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung 

der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss bei 
Parteien oder politischen Vereinigungen von mindestens zwei Mit-
gliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darunter 
der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem 
Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertretungsbe-
rechtigten der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5. Inhalt der Wahlvorschläge
5.1 Die Wahlvorschläge sollen nach Vordruckmuster 5a zu § 32 Absatz 

1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, 

den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und 
die Anschrift eines jeden Bewerbenden in erkennbarer Reihen-
folge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereini-
gung den vollständigen Namen der einreichenden Partei oder 
politischen Vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name 
der Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen 
übereinstimmen, den diese im Lande führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der ein-
reichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese; aus dem Namen muss hervorgehen, dass 
es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name und die etwa-
ige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder 
politischen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthal-
ten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der 
Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch diese; zusätzlich sind die Namen und, sofern vorhan-
den, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, 
politischen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes.
 Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden darf nur 

die unter Buchstabe a und e bezeichneten Angaben enthalten.
5.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen 

Bewerbenden enthalten und darf höchstens insgesamt 12 Bewerben-
de enthalten.

5.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommu-
nikationsanschluss der Vertrauensperson und der stellvertreten-
den Vertrauensperson enthalten. Als Vertrauensperson kann auch 
eine Bewerbende oder ein Bewerbender benannt werden. Soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson 
und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entge-
genzunehmen.

5.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung 
muss von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet 
zuständigen Vorstandes, darunter der oder dem Vorsitzenden oder 
einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. 
Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberech-
tigung ist auf mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag 
einer Listenvereinigung muss von jeder an ihr beteiligten Partei, 
politischen Vereinigung und Wählergruppe entsprechend unterzeich-
net sein. Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerben-
den muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein.
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5.5 Wichtige Beschränkungen
 Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvorschlag für 

die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Parsteinsee benannt 
sein. Die oder der Bewerbende auf dem Wahlvorschlag einer Partei 
darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem eigenen 
Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

6. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerbende oder 
Bewerbender

6.1 Die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender auf einem Wahl-
vorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe 
oder Listenvereinigung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die oder der Bewerbende muss gemäß § 11 BbgKWahlG 

wählbar sein.
b) Die oder der Bewerbende muss durch eine Versammlung 

zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG 
bestimmt worden sein (siehe Nummer 7).

c) Die oder der Bewerbende muss der Benennung auf dem 
Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist 
nach dem Vordruckmuster 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 Bbg-
KWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Partei 
eingereicht, hat die oder der Bewerbende in der Zustimmungs-
erklärung zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften anzuge-
ben oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist.

 Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen gelten ferner 
für Einzelbewerbende.

6.2 Zur Wählbarkeit
6.2.1 Wählbarkeit von Deutschen
 Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im 

Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die
– am 9. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
– seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
 Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG 

nicht wählbar, wenn sie oder er
– infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
– sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 

des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus 
befindet oder

– infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

6.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern
 Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle Staatsan-

gehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die
– am 9. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
– seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
 Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 

BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
– infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
– sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 

20 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus 
befindet,

– infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt oder

– infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung 
im Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.

6.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerbende und für jeden 
Bewerbenden eine Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Vor-
druckmuster 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 BbgKWahlV einzurei-
chen, dass die oder der vorgeschlagene Bewerbende wählbar ist.

 Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustim-
mung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der Bescheini-
gung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an Eides statt 

nach dem Vordruckmuster 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgK-
WahlV über ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass 
sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen sind.

7. Zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG
7.1 Die Bewerbenden einer Partei oder politischen Vereinigung 

und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeit-
punkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlbe-
rechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in 
geheimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mitgliederver-
sammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von 
den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). 

7.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine 
Organisation hat, können die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge 
auch durch die im gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten Mitglie-
der der Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte 
oder durch die für die Wahl zum Kreistag des Landkreises Barnim 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung 
oder deren Delegierte bestimmt werden.

7.3 Die Bewerbenden einer Wählergruppe sowie ihre Reihenfolge 
müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammen-
tritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wähler-
gruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versammlung 
der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet 
wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger (Anhänge-
rinnen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch durch 
Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen 
und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). Die 
Ausführungen zu Nummer 7.2 gelten für mitgliedschaftlich orga-
nisierte Wählergruppen entsprechend.

7.4 Die Bewerbenden einer Listenvereinigung sowie ihre Reihen-
folge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- oder Delegierten-
versammlung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im 
Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

7.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und An-
hänger oder Delegierten von dem zuständigen Vorstand der Partei 
oder politischen Vereinigung oder der oder dem Vertretungsberech-
tigten der Wählergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist 
entweder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.

7.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberech-
tigte Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime Wahl der 
Bewerbenden sowie der Delegierten für die Delegiertenversamm-
lung vorschlagsberechtigt. Den Bewerbenden ist Gelegenheit zu 
geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener 
Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen sich mindestens drei 
Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der Ab-
stimmung beteiligen.

7.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder Delegier-
tenversammlung ist eine Niederschrift nach dem Vordruckmuster 
9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem 
Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, 
der Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, die 
Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger 
oder Delegierten sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervorge-
hen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung 
und zwei von der Versammlung hierzu bestimmte Teilneh-
merinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die 
gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokratische Aufstel-
lung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 BbgK-
WahlG beachtet worden sind.
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8. Unterstützungsunterschriften
8.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschrif-

ten
8.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen, 

die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im 20. Deutschen Bundestag oder im 7. Landtag Brandenburg 
durch mindestens eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete 
oder durch mindestens einen im Land Brandenburg gewählten Abge-
ordneten oder im Kreistag des Landkreises Barnim durch mindestens 
eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens einen Kreistag-
sabgeordneten oder in der Gemeindevertretung Parsteinsee durch 
mindestens eine Gemeindevertreterin oder durch mindestens einen 
Gemeindevertreter seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten 
sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften be-
freit. 

8.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 21. August 2023 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des Land-
kreises Barnim durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder 
durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der Gemein-
devertretung Parsteinsee durch mindestens eine Gemeindevertrete-
rin oder durch mindestens einen Gemeindevertreter seit der letzten 
Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit.

8.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für 
Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten 
Gruppierungen wenigstens eine der in Nummer 8.1.1 oder 8.1.2 ge-
nannten Voraussetzungen für die Befreiung von diesem Erfordernis 
erfüllt.

8.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerbenden, die am 21. August 
2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkrei-
ses Barnim oder in der Gemeindevertretung Parsteinsee vertreten 
sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften be-
freit. 

8.1.5 Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der ehrenamtliche 
Bürgermeister der Wahl zur Gemeindevertretung Parsteinsee, so ist 
auch die Partei, politische Vereinigung oder Wählergruppe, für die 
sie oder er bei der Wahl zur Gemeindevertretung Parsteinsee antritt, 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit, wenn 
sie oder er aufgrund eines Wahlvorschlages dieser Partei, politischen 
Vereinigung oder Wählergruppe zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin 
oder zum ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Parsteinsee 
gewählt worden ist.

8.2 Wichtige Hinweise
8.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer 

Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer oder eines Einzelbe-
werbenden, die oder der nach der vorstehenden Nummer 8.1 von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, 
sind mindestens 3 Unterstützungsunterschriften von im Wahlgebiet 
wahlberechtigten Personen beizufügen.

8.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahl-
berechtigten Person ist spätestens bis Mittwoch, den 3. April 
2024, 16 Uhr, bei der Wahlbehörde, Amt Britz-Chorin-Oder-
berg, Raum 1.20, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz, zu leisten. Die 
Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im 
Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder einer anderen zur 
Beglaubigung von Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet 
werden. Die hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Un-
terschriftenlisten (siehe Nummer 8.2.3) sind der Wahlbehörde, 
Amt Britz-Chorin-Oderberg, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz spä-
testens bis Mittwoch, den 3. April 2024, 16 Uhr, vorzulegen. Die 
erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf den von mir 
aufgelegten oder ausgegebenen amtlichen Formblättern für 
Unterschriftenlisten nach dem Vordruckmuster 6 zu § 32 Absatz 
4 Nummer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu 
erbringen:

8.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvor-
schlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, Amt Britz-Chorin-
Oderberg, Raum 1.20, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz aufgelegt. 
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift 
einer jeden und eines jeden Bewerbenden in erkennbarer 
Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim Wahlvorschlag einer 
Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listen-
vereinigung deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, anzugeben. Außerdem hat der Wahlvor-
schlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, dass die 
Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG be-
stimmt worden sind oder eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Bestimmung der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge vorzule-
gen. Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner 
auch die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der 
an ihr beteiligten Gruppierungen anzugeben. Beim Wahlvorschlag 
einer oder eines Einzelbewerbenden ist die Bezeichnung „Einzel-
wahlvorschlag“ anzugeben. Auf Anforderung des Wahlvorschlags-
trägers werde ich unter den vorgenannten Voraussetzungen auch 
amtliche Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags bei 
einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen 
Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder bei 
einer anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

8.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wähler-
gruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung 
der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstützungsunterschrif-
ten sind ungültig.

8.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag 
für die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Parsteinsee un-
terzeichnen. Hat eine Person für diese Wahl mehr als einen Wahl-
vorschlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl 
geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.

8.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gege-
ben sein. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewer-
benden selbst ist unzulässig.

8.2.7 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt 
und Anschrift der unterzeichnenden Person sowie das Datum der Un-
terschriftsleistung anzugeben. Die unterzeichnende Person hat sich 
vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger 
Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

8.2.8 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinde-
rung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Per-
son ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die Unterschrifts-
leistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer 
Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, 
kann auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor 
einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der An-
trag kann bis Montag, den 1. April 2024, 16 Uhr, schriftlich bei der 
Wahlbehörde gestellt werden.

8.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen 
und Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf der von 
mir aufgelegten oder ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu 
vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum Zeitpunkt ihrer Unterschrifts-
leistung wahlberechtigt sind. 

9. Mängelbeseitigung
 Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 4. April 2024, 12 Uhr, können 

Mängel, die sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerbenden be-
ziehen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschrif-
ten nicht mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die oder 
der Bewerbende so mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder seine 
Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der 
Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entscheidung über die 
Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt 
werden.
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10. Zulassung der Wahlvorschläge
 Der Wahlausschuss beschließt am 9. April 2024, 15 Uhr in öffent-

licher Sitzung im Rathaus, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz über die 
Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG 
sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehren-
amtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Parsteinsee

 Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 5.1, 5.3 und 5.4, 6, 7, 
9 und 10 zur Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde Parstein-
see gelten für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Parsteinsee mit 
folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Vordruckmuster 5b zu § 33 
Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir eingereicht werden. Jeder 
Wahlvorschlag darf nur eine Bewerbende oder einen Bewerbenden 
enthalten. Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvor-
schlag für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters benannt sein. Die oder der Bewer-
bende auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer 
anderen Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser 
Wahl antritt.

2. Die Zustimmung der oder des Bewerbenden zu ihrer oder seiner Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag ist nach dem Vordruckmuster 7b zu 
§ 33 Absatz 2 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben. 

3. Die Niederschrift über die Bestimmung der oder des Bewerbenden 
ist nach dem Vordruckmuster 9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgK-
WahlV zu fertigen.

4. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt nicht für den 
Amtsinhaber.

5. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer 
Wählergruppe, einer Listen-vereinigung oder einer oder eines Einzel-
bewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungs-
unterschriften nach § 70 Absatz 5 BbgKWahlG nicht befreit ist, sind 
mindestens 16 Unterstützungsunterschriften beizufügen. Im Übrigen 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.1.1 bis 8.1.4, 
8.2.2 bis 8.2.5 und 8.2.7 bis 8.2.9 sinngemäß.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
 Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordru-

cke werden von mir beschafft und können bei mir angefordert wer-
den.

Der Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Britz-Chorin-Oderberg
John Wrana

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse der Gemeindevertretung  
der Gemeinde Chorin vom 14.12.2023

Öffentlicher Teil

CH-072/2023
Veranstaltung Oster-Fest 2024 in Schönhof
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Chorin stimmt, vorbehaltlich der 
Zustimmung der Träger öffentlicher Belange, der geplanten Veranstaltung 
 Oster-Fest 2024 in Schönhof zu. Die Genehmigung der Veranstaltungen er-
folgt unter Einhaltung der zusätzlichen Auflagen:
–  Temporäre Änderung der Verkehrslenkung im Bereich Weidenweg/Lin-

denweg mittels Verkehrszeichen „Durchfahrt verboten, Anlieger frei“ 
mit dem Zusatzzeichen „Keine Zufahrt zum Oster-Fest“.

–  Sicherstellung einer fachgemäßen Straßenreinigung durch maschinelles 
Kehren im Bereich der angrenzenden kommunalen Straßen.

–  Befestigung eines noch nicht befestigten Teilstückes im Weidenweg in 
fachlich geeigneter Art und Weise.

–  Sicherstellen von Ordnung und Sauberkeit an und auf den genutzten 
Straßen, Wegen und Plätzen (in Verbindung mit einer Abnahme vor Ort 
durch die Ordnungsbehörde nach der Veranstaltung).

Die Einhaltung der Auflagen ist durch die Amtsverwaltung zu überwachen.
– Beschluss angenommen

CH-077/2023
Jahresabschluss der Gemeinde Chorin für das Haushaltsjahr 2022
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Chorin beschließt auf der Grundlage 
des § 82 Abs. 4 der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) den 
geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Chorin für das Haushaltsjahr 2022 
mit dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 90.662,33 
EUR und dem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 
82.485,68 EUR.
– Beschluss angenommen

CH-078/2023
Entlastung des Amtsdirektors des Amtes Britz-Chorin-Oderberg für 
die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2022
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Chorin beschließt auf der Grundlage 
des § 82 Abs. 4 der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) den 
Amtsdirektor des Amtes Britz-Chorin-Oderberg für die Haushaltsführung im 
Haushaltsjahr 2022 zu entlasten.
– Beschluss angenommen

Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen vom 16.01.2024

Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: LS-037/2023
Tempo-30-Zone in der Ortslage Stolzenhagen
Die Gemeindevertretung Lunow-Stolzenhagen beschließt die Ausweisung einer Tempo-30-Zone für die Ortslage Stolzenhagen gemäß Anlage 1 – Entwurf 
Vz.-Plan und beauftragt den Amtsdirektor einen entsprechenden Antrag bei der Unteren Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Barnim zu stellen. 
– Beschluss abgelehnt
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Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Niederfinow vom 14.12.2023

Öffentlicher Teil

NI-049/2023
Genehmigung einer Eilentscheidung für die Errichtung eines Sani-
tärgebäudes auf dem Grundstück Lieper Schleuse 6
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow genehmigt die vorste-
hende durch den Amtsdirektor im Benehmen mit der Vorsitzenden der Ge-
meindevertretung getroffene Eilentscheidung folgenden Inhalts:
Die Gemeindevertretung Niederfinow beschließt, 
1.  die Planungsleistungen der LP 5–9 auszuschreiben und zu vergeben. Der 

Amtsdirektor wird beauftragt, das Ausschreibungsverfahren für die Pla-
nungsleistungen durchzuführen und dem im Ergebnis der Ausschreibung 
wirtschaftlichsten Bieter den Auftrag zu erteilen.

2.  die Bauleistungen auszuschreiben und zu vergeben. Der Amtsdirektor 
wird beauftragt, das Ausschreibungsverfahren für die Bauleistungen 
durchzuführen und dem im Ergebnis der Ausschreibung wirtschaftlichs-
ten Bieter den Auftrag zu erteilen. 

– Beschluss angenommen

NI-050/2023
Aufstellung einer Solarleuchte mit Bewegungsmelder an der Auf-
fahrt zum Friedhof Niederfinow
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow beschließt die Anschaf-
fung einer weiteren Solarleuchte mit Bewegungsmelder, Unterlaufschutz 
und Winterakku für die Auffahrt zum Friedhof in der Choriner Straße.
– Beschluss angenommen

NI-051/2023
Herrichtung Straßenrand Choriner Straße
Die Gemeindevertretung beschließt, auf der Choriner Straße entsprechend 
der Empfehlung des Entwicklungsausschusses, die nachfolgend bildlich 
dargestellt ist, Teile des Straßenrands als eine Art Fußweg herzurichten, 
damit Fußgänger von der Hebewerkstraße aus die Turnhalle, die Kirche, den 
Friedhof und die weiteren Wohngebäude bis Höhe Nr. 9 ungefährdet errei-
chen können.
– Beschluss angenommen

Nichtöffentlicher Teil

NI-034/2023
Absichtsbeschluss zur Veräußerung des Wohngrundstückes 
Finowstraße 45 – Fl.: 6-54/0.0, 58/3.0 und 209/0.0
– Beschluss angenommen

NI-047/2023
Verpachtung einer Teilfläche aus dem Flurstück 155/0.0 der Flur 5 in 
der Gemarkung Niederfinow
– Beschluss abgelehnt

NI-052/2023
Verkauf des Grundstückes Gemarkung Niederfinow, Flur 5, Flurstück 
213, Größe: 101 m²
– Beschluss angenommen

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Oderberg vom 24.01.2024

Öffentlicher Teil

OD-068/2023
Aufnahme einer Drehleiter in den Gefahrenabwehrbedarfsplan 
(GABP)
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oderberg beauftragt die Ver-
treter der Stadt Oderberg im Amtsausschuss folgenden Beschluss in die 
Tagesordnung des Amtsausschusses einzubringen:
„Der Amtsausschuss beschließt die Aufnahme einer Drehleiter mit Stati-
onierung in der Stützpunktfeuerwehr Oderberg in den Gefahrenabwehrbe-
darfsplan. Der hierzu überarbeitete Gefahrenabwehrbedarfsplan ist dem 
Amtsausschuss zum Beschluss vorzulegen.“
– Beschluss angenommen

OD-2024-003
Ergänzung des Pachtvertrages mit dem FSV Kickers Oderberg e. V. 
über die Sportanlage „Odertal-Stadion“ an der Festung
Die Stadtverordnetenversammlung Oderberg beschließt den Pachtvertrag 
mit dem FSV Kickers Oderberg e. V. über die Sportanlage „Odertal-Stadion“, 
vom 22.12.2007 sowie seinen Nachträgen vom 01.06.2016 und 02.06.2016 
wie folgt zu ergänzen:
Es wird folgender § 9a eingefügt:

„§ 9a
Wertsicherung

Zur Wertsicherung des Betriebs- und Unterhaltungskostenzuschusses des 
Schulträgers nach § 9 Absatz 1 wird vereinbart:
a.) Wertmaßstab
 die Zuschüsse erhöhen oder ermäßigen sich unter Berücksichtigung der 

vom Statistischen Bundesamt bereitgestellten Daten zur Energiepreis-
entwicklung (private Haushalte) in Deutschland. 

b.) Anpassungszeitpunkt 

 eine Änderung kann von jeder Vertragspartei frühestens nach Ablauf 
von sechs Monaten seit Inkrafttreten des 2. Nachtrages zum Pachtver-
trag, und darauf frühestens jeweils nach Ablauf von sechs Monaten 
nach der jeweils letzten Änderung verlangt werden; es ist dabei der 
Wertvergleich zwischen dem Monat des Inkrafttretens des 2. Nachtra-
ges bzw. dem Monat der letzten Änderung und dem Monat des Ände-
rungszeitpunkts anzustellen.

 Dem Pächter wird die Höhe des künftig zu zahlenden Zuschuss schrift-
lich mitgeteilt.

Die zu erwartenden außerplanmäßigen Ausgaben werden in 2024 gedeckt 
aus dem sogenannten Brandenburg-Paket zur Unterstützung der kommuna-
len Bedarfe (RL Brandenburg-Paket – Kommunalteil – Punkt 3.6).
Der vorgenannte Pachtvertrag wird bis zum 31.12.2040 verlängert.
Der Amtsdirektor wird mit dem Vollzug des Beschlusses bauftragt.
– Beschluss angenommen

Nichtöffentlicher Teil

OD-072/2023
Genehmigung einer Eilentscheidung – Personalangelegenheit
– Beschluss angenommen

OD-2024-004 P
Personalangelegenheit
– Beschluss angenommen

OD-2024-006
Zustimmung zur Übertragung der Nutzungsrechte am Bollwerk Oder-
berg
– Beschluss abgelehnt
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Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt Magdeburg, den 18.12.2023
Az.: 3800R25-421.08/18-002

Verfahren zu den grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen des geplanten Projekts  
der Republik Polen mit dem Titel „1B.2 Etappe I und Etappe II Modernisierungsarbeiten  

an der Oder als Grenzfluss im Rahmen des Projekts des Hochwasserschutzes  
im Einzugsgebiet der Oder und Weichsel“

Umweltentscheidung des Regionaldirektors für Umweltschutz in Stettin  
(Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, 

POLEN) vom 18. März 2020, Zeichen WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68

B e k a n n t m a c h u n g
der Bekanntmachung der Generaldirektion für Umweltschutz der Republik Polen vom 05.12.2023, Az.: DOOŚ-WDŚZOO.420.38.2022.aka.US.64

Die GDOŚ übersandte die o. g. Bekanntmachung in polnischer Sprache, 
verbunden mit der Bitte, diese öffentlich bekanntzumachen. Die Generaldi-
rektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Magdeburg ist entsprechend § 58 
Absatz 5 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz dafür zuständig.

I.
Laut der Bekanntmachung der GDOŚ vom 05.12.2023 wird mitgeteilt, dass 
das Verfahren zur Änderung der Entscheidung des Generaldirektors für 
Umweltschutz vom 16. August 2022, Az.: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.
aka.132, welche die o. g. Umweltentscheidung teilweise aufhebt, wegen 
des komplexen Charakters der Sache nicht innerhalb der festgesetzten Frist 
beendet werden konnte, sodass als neue Frist für die Erledigung der 31. Ja-
nuar 2024 festgesetzt wird.
Im Übrigen, insbesondere hinsichtlich der Einzelheiten zur Säumnisbe-
schwerde, wird auf die Bekanntmachung (s. unter II.) verwiesen.

II.
Die oben genannte Bekanntmachung der GDOŚ steht in polnischer Sprache 
ab dem 01.02.2024 bis einschließlich 15.02.2024 im Internet unter https://
www.gdws.wsv.bund.de/ in der Rubrik Wasserstraßen / Planfeststellung / 
Planfeststellungsverfahren / „Umweltverträglichkeitsprüfung der Republik 
Polen für Modernisierungsarbeiten am Grenzfluss Oder“ zur Verfügung und 
ist über das UVP-Portal des Bundes unter https://www.uvp-portal.de/de/
node/461 einsehbar.

Diese Veröffentlichung im Internet ersetzt nach § 3 Absatz 1 des Planungs-
sicherstellungsgesetzes (im Folgenden PlanSiG) die Auslegung dieser 
Bekanntmachung. Als weiteres Informationsangebot wird gemäß § 3 Ab-
satz 2 Satz 2 PlanSiG angeboten, bei Bedarf diese Bekanntmachung in 
schriftlicher Form durch Versendung zur Verfügung zu stellen (Anforde-
rung: schriftlich bei der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, 
Gerhart-Hauptmann-Str. 16, 39108 Magdeburg, per Fax: 0228/7090-9017, 
per E-Mail: Magdeburg.GDWS@wsv.bund.de oder telefonisch: 0228/7090-
3610 oder 3612).

III. 
Hinweise

Die Bekanntmachung der GDOŚ ist ab dem 01.02.2024 auf der unter II. 
genannten Internetseite zudem in deutscher Fassung, nur zur Information, 
ohne Gewähr auf inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit einsehbar. Diese 
Fassung ist nicht Gegenstand dieser Bekanntmachung. 

Im Auftrag 
Schädlich

Termine der Verbandsschau des Wasser- und Bodenverbandes „Welse“ 2024

Die Verbandsschauen nach § 7 der Verbandssatzung finden im Bereich des Britz-Chorin-Oderberg und Lunow-Stolper-Polder in diesem Jahr an den nachfol-
genden Terminen statt. Nach § 7 Abs. 1 der Verbandssatzung ist die Verbandsschau öffentlich.
Bei den Schauen wird der Zustand der Gewässer und der wasserwirtschaftlichen Anlagen begutachtet und kurz- als auch mittelfristige Unterhaltungsmaß-
nahmen festgelegt.

Termin 1: Montag, den 25.03.2024
Treffpunkt: 09:30 Uhr am Firmensitz der M&N GmbH Lüdersdorf im Parsteiner Ortsteil Lüdersdorf, Dorfstraße 01
Gemeinden: Gemeinde Lunow-Stolzenhagen, Stadt Oderberg, Gemeinde Parsteinsee OT Lüdersdorf

Termin 2: Dienstag, den 14.05.2024*
Treffpunkt: 08:30 Uhr aus Richtung Lunow hinter der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraßen-Brücke am Parkplatz
Bereich: Lunow-Stolper Polder

* Termine können sich aufgrund der Wasserstände in den Poldern verschieben, veränderte Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

gez. Ch. Schmidt
Geschäftsführerin
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Einladung zur Jahreshauptversammlung der Mitglieder der Jagdgenossenschaft Britz

Datum:  Freitag 22.03.2024
Zeit:  18:30 Uhr
Ort:  Gaststätte „Zu den Kastanien“ in 16230 Britz

Eingeladen sind alle Eigentümer von Grundfläche, die zum gemeinschaft-
lichen Jagdbezirk der Jagdgenossenschaft Britz gehören, auf denen Jagd 
ausgeübt werden darf.

Tagesordnung
1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und fristgemäßen Ladung
3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
4. Bericht des Kassierers mit Revisionsbericht
5. Beschluss über die Entlastung des Vorstandes
6. Beschluss über die Entlastung des Kassierers
7. Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2024/2025

 8. Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages aus der Jagd-
nutzung 2023/2024

 9. Vorstandswahl
10. Auswertung des Jagdjahres durch die Jagdpächter
11. Sonstiges

Die Versammlung ist beschlussfähig, unabhängig von der Anzahl der er-
scheinenden Jagdgenossenschaftsmitglieder. Zur Aktualisierung des Jagd-
katasters haben die Jagdgenossen vor Ausübung ihrer Mitgliedsrechte dem 
Jagdvorsteher alle zur Fortschreibung des Jagdkatasters erforderlichen Un-
terlagen (z. B. Grundbuchauszug) vorzulegen.
Ein Imbiss wird gereicht.

Reiner Gersdorf
Jagdvorsteher

Einladung zur Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Lüdersdorf 

Am Freitag, den 19. April 2024 um 17:00 Uhr findet in der Gaststätte zum 
Farmer in Lüdersdorf die Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft 
Lüdersdorf statt.
Alle Eigentümer bejagdbarer Flächen des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes 
Lüdersdorf sind herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Feststellen der Beschlussfähigkeit der fristgemäßen Ladung
3. Rechenschaftsbericht und Kassenbericht des Vorstandes für die Jagd-

jahre 2022/2023 und 2023/2024

4. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages aus der Jagdnutzung 
der Jahre und 2022/2023 und 2023/2024 

5. Beschluss über die Entlastung des Vorstandes
6. Beschluss über die Entlastung des Kassenwartes
7. Bericht des Jagdpächters 
8. Situation nach Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest
9. Sonstiges

Denny Lehmann
Jagdvorsteher

Einladung zur Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Serwest

Die Jagdgenossenschaft Serwest lädt ihre Mitglieder zur Genossenschafts-
versammlung am 22.03.2024 um 18:00 Uhr in die Serwester Dorfstra-
ße 29 ein. Dazu gehören alle Eigentümer von Grundflächen, die zum ge-
meinschaftlichen Jagdbezirk der Jagdgenossenschaft Serwest gehören, auf 
denen die Jagd ausgeübt werden darf.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
3. Beschluss über die Entlastung des Vorstandes
4. Rechenschaftsbericht des Kassenprüfers
5. Beschluss über die Entlastung der Kassenführung

 6. Beratung über den Haushaltsplan 2024/2025
 7. Bestätigung des Haushaltsplanes 2024/2025
 8. Beratung über die Aufwandsentschädigung des Rechnungsprüfers
 9. Beschlussfassung über die Aufwandsentschädigung des Rechnungsprü-

fers
10. Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrags für das Jagd-

jahr 2023/2024
11. Sonstiges

Silvio Krentz
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft
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— ende der amtlichen bekanntmachungen —

Bekanntmachung der JG 90 Liepe 

Die Jahreshauptversammlung 2022/2023 der Mitglieder der Jagdgenos-
senschaft 90 Liepe hat am 19.10.2023 um 18.00 Uhr in 16248 Niederfinow, 
Hebewerkstraße 72 im Gasthaus „Nieder-Oderbruch“ stattgefunden. 
Es waren 18 Jagdgenossen anwesend bzw. vertreten mit einer Grundfläche 
von 409,138 ha. 

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst: 

Beschluss 01/2023 (TOP 9):  Entlastung des Vorstandes 
 
„Die Mietgliederversammlung beschließt die Entlastung des Vorstandes für 
des Jagdjahr 2022/2023.“      
      
Abstimmungsergebnis:  zugestimmt 

Beschluss 02/2023 (TOP 10):  Entlastung des Kassenführers 
 
„Die Mitgliederversammlung beschließt die Entlastung des Kassenführers 
für des Jagdjahr 2022/2023.“

Abstimmungsergebnis:  zugestimmt 

Beschluss 03/2023 (TOP 11):  Aufhebung des Beschlusses 05/2013 
 
„Die Mitgliederversammlung beschließt die Aufhebung des Beschlusses 
05/2013.“ 
 
Abstimmungsergebnis:  zugestimmt 

Beschluss 04/2023 (TOP 11):  Verwendung verjährter Jagdpacht 

„Die Mitgliederversammlung beschließt, die verjährte Jagdpacht reiner-
tragswirksam umzubuchen.“ 

Abstimmungsergebnis:  zugestimmt 

Beschluss 05/2023 (TOP 11):  Feststellung des Reinertrages 2022/23 

„Die Mitgliederversammlung bestätigt und beschließt die vorgetrage-
ne  Reinertragskalkulation. Der (Reinertrag) Überschuss für das Jagdjahr 
2022/2023 beträgt 5,07 Euro/ha jagdbare Fläche.“ 
 
Abstimmungsergebnis:  zugestimmt 

 
Beschluss 06/2023 (TOP 11):  Verwendung des Reinertrages 2022/23 
 
„Die Mitgliederversammlung beschließt, den festgestellten (Reinertrag) 
Überschuss von 5,07 Euro/ha für das Jagdjahr 2022/2023 zur Auszahlung 
an die Jagdgenossen.“     

Abstimmungsergebnis:  zugestimmt 

 
Beschluss 07/2022 (TOP 13):  Beschluss Haushaltsplan 2023/24 
 
„Die Mitgliederversammlung beschließt nach vorausgehender Information 
und Diskussion den vorgetragenen Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 
2023/2024.“ 

Abstimmungsergebnis:  zugestimmt 

Das ausführliche Protokoll der Mitgliederversammlung vom 19.10.2023 kann 
nach Anmeldung beim Vorsteher der Jagdgenossenschaft, Herrn Karl-Heinz 
Manzke; c/o WEIDEWIRTSCHAFT – Liepe GmbH, Karl-Liebknecht-Str. 36c, 
16248 Liepe (Tel.: 033362–239) zu den Geschäftszeiten eingesehen werden.

Liepe, den 19.01.2024

Karl-Heinz Manzke
Jagdvorsteher
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rAthAus

ii. niChtAmtliCher teil

Informationen  
zur Aufstellung von 
Wahlvorschlägen für 
die Kommunalwahl
Auch Sie können aktiv werden

Am 9. Juni finden in den Kommunen 
des Amtes Britz-Chorin-Oderberg 

Kommunalwahlen statt. Dabei werden 
Gemeindevertretungen, Ortsbeiräte, Bür-
germeister und Ortsvorsteher gewählt. 
Wenn Sie selbst kommunalpolitisch aktiv 
werden wollen, können Sie sich mit 
Wahlvorschlägen an der Wahl beteiligen.

Hinweise dazu finden 
Sie auf der Webseite
des Amtes Britz-Chorin-
Oderberg unter:

amt-bco.de/wahlen

Gebührenbescheide für Abfall-Entsorgung – 
ab 2024 ohne Abfallmarken
Übergangsfrist bis Ende März

Am 15. März werden die Gebühren-
bescheide für 2024 verschickt – in 

diesem Jahr erstmalig ohne Abfallmar-
ken.
Auf Grund der Verchippung der Abfall-
sammelbehälter im Jahr 2023, ist ein Kle-
ben von Abfallmarken nicht mehr nötig. 
Die Marken aus dem Jahr 2023 haben ih-
re Gültigkeit verloren – mit einer Über-
gangsfrist bis Ende März 2024.
Alle Tonnen, die bei der BDG angemeldet 
sind, wurden im letzten Jahr mit einem 
Chip ausgestattet und dem dazugehöri-
gen Grundstück „verheiratet“. Die neuen 

Systeme der Sammelfahrzeuge lesen die 
Chips aus und können nur noch Behälter 
leeren, wenn sie auf der entsprechenden 
Tour eingeplant sind.
Da die Umstellung noch nicht vollstän-
dig abgeschlossen ist, werden vorerst Ab-
fallbehälter, die bisher keinen Chip erhal-
ten haben, trotzdem geleert, sofern sie 
noch eine alte Gebührenmarke besitzen. 
In der Übergangsfrist bis Ende März wer-
den auch diese Behälter im Zuge der Ab-
holtouren verchippt. Sollte Ihr Abfallbe-
hälter bis dahin keinen Chip haben, wird 
dieser ab April nicht mehr geleert.

Abfallbehälter auf saisonalen Erholungs-
grundstücken werden mit der ersten 
Tour im April verchippt. Sorgen Sie daher 
unbedingt für die ordnungsgemäße Be-
reitstellung nach Tourenplan, damit auch 
diese in Zukunft geleert werden.

info
Informationen zum neuen System finden Sie 
auf www.kreiswerke- barnim.de/identsys-
tem. Bei Fragen stehen Ihnen die Kundenbe-
treuer*innen gern telefonisch unter 03334 
52620–644 oder per E-Mail an ident@
bdg-barnim.de zur Verfügung.

Grundstücksangebot  
in Niederfinow
Bieterverfahren: 16248 Niederfinow, Finowstraße 45 (MFH)

Die Gemeinde Niederfinow bietet das 
Flurstück 54/0.0 (740 m²), bebaut mit 

einem Wohnhaus und die Flurstücke 
58/3.0 (160 m²) und 209/0.0 (12 m²) der 
Flur 6 in der Gemarkung Niederfinow 
zum Verkauf im Bieterverfahren an. Das 
Wohnhaus verfügt derzeit über drei 
Wohneinheiten mit einer Gesamtwohn-
fläche von 249,20 m². Auf dem Grund-
stück befinden sich drei sanierungsbe-
dürftige Nebengebäude. Die Flurstücke 
58/3.0 und 209/0.0 sind unbebaut.

Vermietungsstand:  
bezugsfrei

Energieausweis: 
kann übergeben werden

Mindestgebot beträgt 65.000,00 Euro.

Angebotsabgabe 
bis zum 08.05.2024/12:00 Uhr. 

Das Angebot ist in einem verschlossenen 
Umschlag mit dem Vermerk 
„Angebot – 16248 Niederfinow, Finow-
str. 45, – Nicht öffnen!“ im Amt Britz-
Chorin-Oderberg, Liegenschaftsamt, Ei-
senwerkstr. 11, 16230 Britz, einzureichen. 

Später eingehende Angebote werden 
nicht berücksichtigt.
 
Die Gemeinde Niederfinow oder das Amt 
Britz-Chorin-Oderberg sind nicht ver-
pflichtet dem Höchstgebot oder irgendei-
nem Gebot den Zuschlag zu erteilen. 

Alle Angaben ohne Gewähr.

Nachfragen und Exposé: 
Frau Fröscher Tel.: 0 33 34/45 76 51 
Herrn Schellhase Tel.: 0 33 34/45 76 25

Anschrift:  
Amt Britz-Chorin-Oderberg, 
Liegenschaftsamt,
Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz
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lokAles

Wann waren Sie das letzte Mal in unserem Museum?
Neu: Freier Eintritt am ersten Sonntag im Monat von Februar bis April 

Wir freuen uns, Ihnen eine besondere 
Gelegenheit anzukündigen: Von Fe-

bruar bis April bieten wir jeden ersten 
Sonntag im Monat kostenlosen Eintritt 
in unser Museum an! Inspiriert von der 
erfolgreichen Praxis in Berliner Museen, 
möchten wir jedem die Möglichkeit ge-
ben, unsere abwechslungsreich gestalte-
ten Ausstellungsräume im Museum und 
auf dem Seitenraddampfer RIESA zu ent-
decken, ohne sich Gedanken über den 
Eintrittspreis machen zu müssen. 
Nutzen Sie die Gelegenheit und gehen 
Sie auf Entdeckungstour, um in die regio-
nale Stadt- und Binnenschifffahrtsge-
schichte einzutauchen, Altes und Neues 
zu entdecken und spannende Momente 

mit Familie und Freunden zu teilen. Ob 
Sie oft bei uns sind oder zum ersten Mal 
unser Museum besuchen, wir heißen Sie 
herzlich willkommen, unsere Ausstellun-
gen zu erleben. 
Markieren Sie sich diese Daten in Ihrem 
Kalender und seien Sie Teil dieser Initiative. 

3. März | 7. April 2024 

Öffnungszeiten:  
November – März täglich 10 – 15 Uhr 
April – Oktober täglich 10 – 17 Uhr 

Wir freuen uns darauf, Sie in unserem 
Haus zu begrüßen und gemeinsam un-
vergessliche Erlebnisse zu schaffen. Bis 
bald im Museum!

Wir suchen Fotos und Geschichten
Am 30. Mai 1954 – also vor 70 Jahren – 
wurde unser Museum als Heimatstube 
Oderberg gegründet. Zum Jubiläum pla-
nen wir eine Foto-Ausstellung als Rück-
schau auf die wechselvolle 70-jährige Ge-
schichte des Museums. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn Sie uns alte Fotos zur 

Verfügung stellen oder uns Ihre persönli-
chen Erlebnisse rund um unser Museum 
erzählen bzw. aufschreiben.

KontaKt 
Binnenschifffahrts-Museum Oderberg/ 
Tourist-Information 
Hermann-Seidel-Straße 44, 
16248 Oderberg 
Tel. (03 33 69) 53 93 21, (03 33 69) 4 70 
www.bs-museum-oderberg.de, 
museum.oderberg@freenet.de

Im Winter fällt 
ein buntes Gewand 
besonders auf.
Wenden Sie sich an uns,
wenn Sie eine farbenfrohe Anzeige 
veröffentlichen möchten:

Heimatblatt Brandenburg Verlag GmbH 
und Uwe Rademacher
Tel.:  (033 31) 29 71 69  ·  Fax: (030) 577 95 818
Mobil: 0176 43 03 58 16
E-Mail: rademacher-uwe@t-online.de
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Lunower Osterspektakel zu Gründonnerstag, 28. März
Traditionelles Familienfest und Osterparty mit DJ bis in die Nacht

Ab 16.30 Uhr startet ein buntes Os-
ter-Programm für Jung und Alt in 

und an der Sporthalle Lunow. 
Das Wetter kann noch so ungemütlich 
sein, die Sporthalle und ein großes, be-
heiztes Festzelt bieten Platz:
Zunächst wird das Osterfeuer entzündet, 
bevor die Seifenkisten über den Asphalt 
donnern. 

In der Sporthalle gibt es ein Hüpfbur-
gen-Paradies für Kinder. 
Das Lunower Osterhasenpaar schaut na-
türlich vorbei. 
Höhepunkt wird das musikalische Kin-
derprogramm „Pipeline & Hoppelhase 
Hans“. 
Gemeinsam mit vielen tierischen Hel-
fern wird endgültig das Wintergrau ver-
trieben. 

Das Berliner Trommel-Orchester BÄM 
bereichert gegen 18.45 Uhr unser Fest, 
bevor der DJ zum Tanzen einlädt. 

Es gibt Glühwein, Bier vom Fass, Gegrill-
tes, Waffeln, ….

(Kosten: 2 €/Person; Kinder bis 15 Jahre 1 €; 
Anfragen an: Andrea Teichert (01629039485) 
– Lunower Sportverein, Begegnungszentrum)
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senioren

Ein Jahr Sportgruppe „Bewegung  
gegen des Vergessen“ in Oderberg
Auch für Personen mit Pflegegrad

Seit dem 27. Februar 2023 wird die 
Sportgruppe „Bewegung gegen das 

Vergessen“ beim Sportverein „Grün-
Weiß 90 Oderberg e. V.“ durchgeführt. 
Diese Maßnahme wird im Rahmen der 
„Lokalen Allianz für Menschen mit De-
menz“ durch das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend ge-
fördert. Seit Beginn wird jeweils montags 
von 15 bis 16 Uhr die Sportstunde unter 
Leitung von Frau Stenzel als Übungsleite-
rin mit viel Feingefühl durchgeführt. 
Die Sportgruppe umfasst meist zwischen 
15 und 20 Personen.Neben der Eröff-
nungsveranstaltung am 13. Mai 2023 
wurde auch eine Tanztee-Veranstaltung 
für Senioren mit und ohne Demenz am 
21. September 2023 in der Oderberger 
Sporthalle durchgeführt. Diese Veranstal-
tungen wurden von den Teilnehmern als 
sehr gut eingeschätzt und bereits der 
Wunsch zur Wiederholung geäußert. 

Aus diesem Grund ist auch in diesem 
Jahr eine ähnliche Veranstaltung am 
21. September geplant.
Als Veranstalter wünschen wir uns in 
diesem Jahr weiterhin eine rege Teilnah-
me. Das Angebot gilt vor allem für Men-
schen, die denken „Sport“ treiben kann 
ich nicht mehr gut, aber mich Bewegen 
und Fit halten im Alter ist mir wichtig. 
Die Übungen werden durch Frau Stenzel 
in verschiedenen Schwierigkeitsstufen 
angesagt. Auch Personen, die bereits ei-
nen Pflegegrad haben, können an der 
Sportgruppe teilnehmen. 
Wenn Sie Interesse haben, kommen Sie 
einfach ganz unverbindlich vorbei und 
machen mit. 

Dazu möchten wir Sie hiermit herzlich 
einladen.

Netzwerkpartner der
lokalen Allianzen Oderberg

Seniorenclub Britz  
im März
Veranstaltungen

 08.03.
14:30 Uhr | Frauentagsfeier im Rathaus

 11.03.
14:00 Uhr | Offenes Singen in der Frie-
denskirche

 18.03.2024
14:00 Uhr | Skat

 jeden Freitag
14:00 Uhr | Rommé

Unsere neue Wirkungsstätte ist die Kir-
che in der Wilhelmstraße.
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Auftritt der Linedancer im Altenheim
The Linedance Britz e. V. berichtet

Am 7. Februar sind die Linedancer im 
Altenheim in der Brunnenstraße in 

Eberswalde aufgetreten und haben den 
Heimbewohnern sicherlich damit eine 
Freude bereitet. 
Unser Kurt spielt Akkordeon einmal im 
Monat in dieser Einrichtung und bereitet 
damit den Anwesenden eine große Freu-
de. Diesmal, hat sich die Heimleitung ge-
dacht, wäre es doch schön, wenn Kurt mal 
zeigt, dass er auch tanzen kann. 
Und so kam es zu unserem Auftritt.
Mit acht Tänzern stellten wir den Bewoh-
nern aus unserem Repertoire fünf Tänze 
und zwei Contratänze vor. 
Dabei war auch das Lied „Senioren sind 
nur zu früh geboren“ als Bread & Butter 
von Tony Marshall, der leider im letzten 
Jahr verstorben ist und uns so ein schönes 
Lied hinterlassen hat.  Als Zugabe gab es 
dann noch „Du schaffst das schon“ immer 

eine Aufmunterung im Alltag der Heim-
bewohner. Die Heimleitung dankte herz-
lich für unser ehrenamtliches Engage-
ment und könnte sich einen weiteren 
Auftritt zu Weihnachten gut vorstellen. 

Ein weiterer Auftritt ist in der Danckel-
mannstraße im dortigen Heim geplant.

M. Conradi
Vorsitzende 

„The Linedance Friends Britz e. V.“

Lichtbildervortrag – Was war wo?
Britzer Senioren sind stolz auf ihre Aktivitäten im Jahr 2023

Am 31. Januar trafen sich 39 Seniorin-
nen und Senioren das erste Mal in der 

Friedenskirche in der Wilhelmstraße und 
wollten sich einen Lichtbildervortrag 
über ihre Aktivitäten aus dem Jahr 2023 
ansehen.
So einen Zuspruch hatte ich nicht erwar-
tet und so mussten noch Tische und 
Stühle aufgestellt werden, damit alle 
Platz fanden. Reichlich waren Kuchen 
mitgebracht worden und aufgeschnitten. 
Kaffee wurde gekocht und nach dem Ver-
speisen ging es dann auch los. Ich hatte 
die Ereignisse auf einem Stick gespei-
chert und mittels Beamer an die Wand 

geworfen, so dass alle gut den Bildern fol-
gen konnten und sich erinnerten.
Über eine Stunde dauerte der Vortrag 
und es fanden alle gut und staunten 
nicht schlecht, was wir alles unternom-
men hatten; so zum Beispiel:
– von Wandertagen am 25.04., 16.05. zur 

Modelleisenbahn oder in der kurzen 
Straße, Fasching u. a.

– Dampferfahrt auf dem Werbellinsee
– Fahrt ins Theater nach Hohenselchow
– Gänseessen in Serwest mit den Magic 

Dancern
Dazu kommen noch die „offenes Sin-
gen“-Tage, die Skat- und die Romméspie-

ler nicht zu vergessen, denn jeden Freitag 
wird Rommé gespielt. Auch die Senioren-
veranstaltungen wie Frauentag, Geburts-
tags- oder Weihnachtsfeier sowie die Ver-
anstaltungen zur „Pflege vor Ort“ oder 
das Sommerfest des Amtes wurden in 
Bildern wiedergegeben. Im gemütlichen 
Beisammensein konnten viele angeregte 
Gespräche geführt werden. Die nächsten 
Termine sind auch bekanntgegeben wor-
den und jeder der wollte konnte sich an-
melden. Auf ein nächstes Mal freuen sich 
heute schon alle.

M. Conradi
Vorsitzende Seniorenclub Britz e. V.
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Der Seniorenbeirat informiert 
Ein Ausblick auf das Programm des laufenden Jahres

Liebe Seniorinnen und Senioren,
das Jahr 2024 ist gut gestartet und es 

gab auch schon die ersten Treffen in den 
Ortsgruppen. Ihre Ortsvertreter haben 
bestimmt schon mit Ihnen einen Jahres-
plan zusammengestellt, wie und womit 
sie sich den Alltag ein bisschen verschö-
nern können und möchten, um somit Ab-
wechslung durch Plauschen, Wandern, 
Basteln, Singen oder gar Ausfahrten zu 
haben. Vieles wartet auch wieder in 2024 
darauf, von Ihnen genutzt zu werden, sei 
es in den Ortsgruppen oder durch den 
Vorstand des Seniorenbeirates organi-
siert.

Die Frage, ab wann darf ich dabei sein, 
wird uns immer wieder gestellt. Mit Ein-
tritt ins Rentnerdasein und das bedeutet 
bei uns in der Regel, das 65. Lebensjahr 
gemeistert zu haben. Ist man durch un-
terschiedlichste Umstände schon davor 
berentet worden und möchte dabei sein 
– immer gern, indem Sie sich an die Orts-
vertreter oder den Vorstand wenden. Ist 
„Mann“ oder „Frau“ bereits Senior und 
der Partner noch nicht, werden wir die-
sen nicht ausschließen. Wir sind für je-
den Senior da, für jeden, der es möchte.

Nun noch ein paar Informationen zum Ge-
schehen in 2024:

Monatlich einmal finden die Arbeitsbe-
ratungen des Seniorenbeirates statt, wel-
che öffentlich sind und jeder Interessier-
te Senior kann daran als Gast teilnehmen.
Im März darf eine Frauentagsfeier in den 
Ortgruppen nicht fehlen und steht somit 
auf dem Jahresplan. Die Gruppenpläne 
sind dank unserer Ortsvertreter übers 
Jahr reichlich gefüllt.
Im April wird es eine Rundfahrt durch 
die Orte des Amtes mit einem gemeinsa-
men Mittagessen für alle leicht einge-
schränkten Senioren, soweit es ihnen 
noch möglich ist, geben. Einmal anders, 
aber gemeinsam – dies im Rahmen des 
Förderprogramms.

Drei Tagesfahrten stehen wieder im Plan, 
im April, im Juni und im September 2024.
Im Mai und Oktober werden im Rahmen 
des Förderprogramms „Pflege vor Ort“ 
ein Frühlingsfest und ein Herbstfest in 
der „Festscheune Buckow“ für Pflegende 
und zu pflegende Senioren stattfinden. 
Auch das zur Tradition gewordene Senio-
rensportfest im Westendstadion 
Eberswalde wird im Juni wieder für alle 
sportbegeisterten Senioren die Pforten 

öffnen und als Abschluss wartet die Sie-
gerehrung der besten Teams und die Ver-
losung der Tombola auf die Teilnehmer 
mit interessanten Preisen. Des Weiteren 
wird es auf dem Flugplatz in Finowfurt 
einen Seniorentag geben, an dem alle in-
teressierten Senioren teilnehmen kön-
nen. Im August erwartet Sie das traditio-
nelle Sommerfest der Senioren des 
Amtsbereiches Britz-Chorin-Oderberg in 
der „Festscheune Buckow“. Weiterhin 
planen wir im September gemeinsam 
mit den Ortsvertretern einen Bauern-
nachmittag mit Kaffee und Kuchen im 
Grünen und Besichtigung des Kutschen-
museums in Groß Schönebeck.
Im November wird es dann die gewohnte 
Gesprächsrunde im Rathaus-Saal Britz 
mit interessanten Themen bei Kaffee 
und Kuchen geben.

Fünf Gruppennachmittage stehen im 
Plan zu aktuellen wichtigen Informatio-
nen im Pflegebereich bzw. aktuell wichti-
gen Informationen für Senioren. Natür-
lich mit Frage-Antwort-Runde. Der 
Pflegestützpunkt wird in Form eines ge-
mütlichen Kaffee-Plausches informieren.
Das alles und mehr dürfen, können und 
sollten Sie nutzen, um dem Alltagsge-
schehen für Stunden zu entfliehen und 
sich mit anderen Senioren auszutau-
schen. 
Bei einigen Veranstaltungen wird es 
auch wieder einen Transfer geben.

Bitte halten Sie sich auch selbst, soweit 
möglich, zu allem Geschehen in der Seni-
orenarbeit auf dem Laufenden! WIE?

Man erfährt es am schnellsten, wenn 
man untereinander dazu spricht oder 
auch hin und wieder den Nachbarn fragt. 
Auch im Amtsblatt gibt es immer mal 
wieder etwas Interessantes zu erfahren. 
Dann ist da noch die Kontaktliste des Se-
niorenbeirats, die nachfolgend angeführt 
ist, der man den Namen des jeweiligen 
Ortsvertreters und die Telefonnummer 
entnehmen kann und nutzen sollte. 
Nicht zu vergessen die Schaukästen in 
den Orten, wo immer wieder Aushänge 
erscheinen oder auch hin und wieder ei-
ne kleine Info im Briefkasten landet. Wer 
über Internet verfügt findet uns dort un-
ter: amt-bco.de/senioren

Wir müssen aber auch erwähnen, dass 
unsere Ortsvertreter nicht immer jeden 
Senior persönlich ansprechen können. 
Da fehlen oft die Kraft und die Zeit. Möge 

man bitte bedenken, dass wir alle ehren-
amtlich im Seniorenbeirat und in den 
Ortsgruppen arbeiten und selber schon 
das Rentenalter erreicht haben. Wir 
möchten noch einmal an Sie appellieren, 
sich egal bei welcher Thematik bei der Sie 
Hilfe benötigen und niemanden in ihrem 
Umfeld haben, sich vertrauensvoll an Ih-
ren Ortsvertreter oder an den Vorstand 
des Seniorenbeirats zu wenden. Soweit es 
uns möglich ist, versuchen wir zu helfen, 
Kontakte herzustellen, Lösungen zu fin-
den und vieles mehr. Unser Motto heißt 
vom ersten Tag an:

„Unsere Türen stehen für jeden Senior und 
jede Seniorin offen aber nur für die, die es 
auch möchten“

und es wird auch weiterhin so heißen.

Nun liegt es an Ihnen, unsere Angebote 
zu nutzen. Sollten Sie den Weg zu uns aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
bewältigen können, werden wir uns bei 
Bedarf bemühen, es umgekehrt zu tun.

Freuen wir uns auf ein Wiedersehen, ein 
Gespräch, ein Telefonat oder sonstige ge-
meinsame Erlebnisse, sind wir doch ein 
gut gemischtes Völkchen. Wünschen wir 
uns auch für 2024 wieder viele schöne 
gemeinsame Stunden, egal wo, wie und 
wann wir einander treffen, wichtig ist 
nur, wir treffen uns. Möge die Gesund-
heit möglichst immer unserem Alter ent-
sprechend an unserer Seite sein.

Leben – 
Einmal nicht der Zeit nachjagen,
keine Ziele verfolgen, keine Folgen beden-
ken,
keine Bedenken hegen.
Nicht nach Sinn und Nutzen fragen. 
Nicht planen, nicht hasten,
einfach nur den Moment genießen.

In diesem Sinne bis zum nächsten Mal 
verbleiben wir
mit herzlichsten Grüßen
im Namen des Vorstands und 
aller Ortsvertreterinnen und Ortsvertre-
ter des Seniorenbeirates des Amtes Britz-
Chorin-Oderberg

Gisela Drechsler-Wiese 
Vorsitzende
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Kontaktliste des Seniorenbeirats
Liebe Senioren und Seniorinnen im Amtsbereich Britz-Chorin-Oderberg, Sie finden nachfolgend die Namen und Telefonnummern 
Ihrer Ortsvertreter im Seniorenbeirat des Amtes Britz-Chorin-Oderberg (Stand: Februar 2024). 

Heben Sie diese Liste bitte gut auf, so haben Sie jederzeit die Möglichkeit, sich an Ihren Ortsvertreter oder Ortsvertreterin wen-
den zu können!

G. Drechsler-Wiese
Vorsitzende des Seniorenbeirates
des Amtes Britz-Chorin-Oderberg

Ort Name Vorname telefonnummer

chorin Drechsler-Wiese 
Vorsitzende

Gisela 0152-56545638

chorin Geldner 
1. Stellvertreterin

Elke 033366-53850

Golzow huwe 
2. Stellvertreterin

Monika 03334-420239

chorin Peschke Volker 0162-9154476

Golzow Selent Traute 03334-2779890

Britz Conradi Marion 03334-420341

Senftenhütte Horst Martin 033364-314

Neuehütte Märkel Ines 03334-238150

Sandkrug Bielecke Petra 033366-53918

Serwest Jantz Michaela 033364-70025

Serwest Marx Hildegard 033364-50822

Brodowin Bischoff Annemarie 033362-70378

Brodowin Farchmin Rosemarie 033362-70328

Parstein Otto Ingrid 033365-71305

Parstein Krause Brigitte 033364-71352

lüdersdorf Schulz Renate 033365-71438

lüdersdorf Kaufmann Andreas 033365-349079

lunow Vierke Sigrid 033365-71040

lunow Albrecht Angelika 033365-70298

Stolzenhagen Müller Christine 033365-71236

Stolzenhagen Albrecht Johannes 033365-359

Oderberg Gebler Eva 0172-6407801

Oderberg Schülke Gabriele 033369-744061

liepe Kupper Helmut 033362-70012

liepe Gahut Birghild 033362-70241

Niederfinow Schnabel Karla 033362-70117

hohenfinow Süssbier Elke 033458-30271

hohenfinow Laue Christa 033458-64434

✄ ✄ ✄ ✄ ✄
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junges leben

Ach… seit wann gibt es denn sowas?
Jugendförderung im Amt Britz-Chorin-Oderberg

Seit dem Jahr 2020 hat der Internatio-
nale Bund die Trägerschaft für die Ju-

gendförderung im Amt Britz-Chorin-
Oderberg übernommen. Fünf feste und 
zehn mobile Standorte werden seitdem 
bedient. Wir unterstützen gern bei den 
Hausaufgaben, starten diverse Projekte, 
basteln, malen, kreative Angebote, sind 
sportlich unterwegs oder lernen neue 
und alte Gesellschaftsspiele kennen. In 
Kooperation mit den Grundschulen in 
Oderberg und Britz, werden wöchentli-
che AG‘s durchgeführt.

Auch in Ferien sind die Jugendförderer 
sehr aktiv: es gibt, außer an Weihnach-

ten, Ferienspiele, die Sommerferien wer-
den mit einer Ferienfahrt eingeläutet 
und enden mit einer Jugendfahrt.

Jeden Monat erscheint ein Artikel im 
Amtsblatt über Aktivitäten der Jugend-
förderung.
Facebook und Instagram gehören auch 
zu den Dingen, welche regelmäßig, vor 

allem in den Ferien, auf die offene Kin-
der- und Jugendarbeit aufmerksam ma-
chen sollen.

Ab Klasse 1 können die Kinder in die Kin-
der- und Jugendtreffs. Gern beim ersten 
Mal mit Mama und/oder Papa. Um alle 
wichtigen Informationen zu erhalten, 
werden Telefonnummern ausgetauscht 
und eine Aufnahme in die jeweilige 
WhatsApp-Gruppe erfolgt.

Neugierig? Dann sprecht uns gerne an! 

Manuel Müller  Tel.: 0175 947 55 33
Dana von Wilucki Tel.: 0175 950 35 34
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MICHAEL KÜHN
Garten- & Landschaftsbau

Planung, Ausführung und Pfl ege von Garten- & Teichanlagen 
Pfl asterarbeiten ♦ Wege ♦ Terrassen ♦ Zäune ♦ Pfl anzungen

Gehölz- und Obstbaumschnitt ♦ Baumpfl ege, Fällungen – auch
mit Seilklettertechnik ♦ Grabpfl ege ♦ Hausmeisterservice

  Individuelle Lösungen für Ihren Garten 
… auch kleine Aufträge

Michael Kühn      Schönebecker Str. 12      16247 Joachimsthal
Telefon: 033361/993160      Mobil: 0172/3175104

Bald 
ist 

Ostern!
Grüßen Sie 

Ihre Kunden 
und Partner.

Wir bieten den passenden Rahmen:

Heimatblatt Brandenburg Verlag 
und Uwe Rademacher
Tel.:  (033 31) 29 71 69  ·  Fax: (030) 577 95 818
Mobil: 0176 43 03 58 16
E-Mail: rademacher-uwe@t-online.de

Ortszeitungen vom Heimatblatt Brandenburg Verlag

Lokaler geht’s nicht!

Als Werbeberater jederzeit ansprechbar:

Uwe Rademacher
Tel.: (0 33 31) 29 71 69  ·  Fax: (030) 57 79 58 18

Mobil: 0176 43 03 58 16
E-Mail: Rademacher-Uwe@t-online.de


